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Vorwort 
 

PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG ist aufgrund seiner öffentlich-rechtlichen Vergangenheit und aus voller 
Überzeugung tarifgebunden. Die Gleichheit der Arbeitsbedingungen und -entgelte war den Tarifver-
tragsparteien zu jeder Zeit wich�g, soll es doch gerade nicht auf das Verhandlungsgeschick der / des 
Einzelnen ankommen. Ausgehend von einem für das Unternehmen nicht in allen Bereichen passge-
nauen Flächentarifvertrag wurde in vielfäl�gen Verhandlungsrunden die vorliegende aktuelle Fassung 
des Haustarifvertrages erarbeitet, der die Atrak�vität des Arbeitgebers PFLEGEN & WOHNEN HAM-
BURG unterstreicht und deutlich macht, dass ein fachlich kompetenter, stets an der Sache orien�erte 
Tarifpartner diese mit dem Arbeitgeber ausgehandelt hat. Bei aller naturgemäß unterschiedlichen Po-
si�onen der Tarifvertragsparteien standen stets Interessen der Beschä�igten und des Unternehmens 
im Fokus, um deren Ausgleich es auch kün�ig gehen wird. PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG ist unver-
ändert einer der wenigen Träger mit einem komplexen Tarifvertrag, dessen Adap�on auf neue Entwick-
lungen mit teils umfassenden Übergangsregelungen immer gelungen ist. Wir sind gemeinsam stolz da-
rauf, mit den aktuellen Tarifwerken einen kleinen Maßstab für die Diskussionen anderer Unternehmen 
setzen zu dürfen. 

 

Hamburg im September 2023  
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Tarifvertrag für  
Beschä�igte der   

PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG GmbH   
(TV-P&W)   

 
vom 20. April 2012   

   
in der Fassung des sechsten Änderungstarifvertrages vom 26. Juli 2023 

   
   
   

Zwischen der   
PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG GmbH   

vertreten durch die Geschä�sführung einerseits  
   

und   
   

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkscha�   
Landesbezirk Hamburg andererseits   

   
wird Folgendes vereinbart:   
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Abschnit I  

Allgemeine Vorschri�en  
   
 
   

§ 1 
Geltungsbereich   

   
(1) 1 Dieser Tarifvertrag gilt für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer – nachfolgend Beschäf-

�gte genannt – der PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG GmbH (P&W). 2 Darüber hinaus gilt dieser 
Tarifvertrag für die Beschä�igten nicht anderwei�g tarifgebundener Tochtergesellscha�en.   

   
(2) Dieser Tarifvertrag gilt nicht für   
   

a) Beschä�igte als leitende Angestellte im Sinne des § 5 Abs. 3 BetrVG, wenn ihre Arbeitsbe-
dingungen einzelvertraglich besonders vereinbart sind,   

   
b) Beschä�igte, die ein über das Tabellenentgelt der Entgeltgruppe 15 hinausgehendes regel-

mäßiges Entgelt erhalten,   
   
c) Auszubildende, Schülerinnen und Schüler in der Altenpflege (einschließlich Gesundheits- 

und Pflegeassistentenausbildung) sowie Prak�kan�nnen und Prak�kanten.   
   
   

§ 2 
Arbeitsvertrag, Nebenabreden, Probezeit   

   
(1) Der Arbeitsvertrag wird schri�lich abgeschlossen.   
   
(2) 1 Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schri�lich vereinbart werden. 2 Sie können geson-

dert gekündigt werden, soweit dies einzelvertraglich vereinbart ist.   
   
(3) 1 Die ersten sechs Monate der Beschä�igung gelten als Probezeit, soweit nicht eine kürzere Zeit 

vereinbart ist. 2 Bei Übernahme von Auszubildenden im unmitelbaren Anschluss an das Aus-
bildungsverhältnis in ein Arbeitsverhältnis en�ällt die Probezeit.   

   
 

§ 3 
Allgemeine Arbeitsbedingungen   

   
(1) Die Beschä�igten haben über Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch gesetzliche Vor-

schri�en vorgesehen oder vom Arbeitgeber angeordnet ist, Verschwiegenheit zu wahren; dies 
gilt auch über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinaus.   
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(2) 1 Die Beschä�igten dürfen von Driten Belohnungen, Geschenke, Provisionen oder sons�ge Ver-
güns�gungen in Bezug auf ihre Tä�gkeit nicht annehmen. 2 Ausnahmen sind nur mit Zus�m-
mung des Arbeitgebers möglich. 3 Werden den Beschä�igten derar�ge Vergüns�gungen ange-
boten, haben sie dies dem Arbeitgeber unverzüglich anzuzeigen.   

   
(3) 1 Nebentä�gkeiten gegen Entgelt haben die Beschä�igten ihrem Arbeitgeber rechtzei�g vorher 

schri�lich anzuzeigen. 2 Der Arbeitgeber kann die Nebentä�gkeit untersagen oder mit Auflagen 
versehen, wenn diese geeignet ist, die Erfüllung der arbeitsvertraglichen Pflichten der Beschäf-
�gten oder berech�gte Interessen des Arbeitgebers zu beeinträch�gen. 3 Dies ist nur mit Zu-
s�mmung des Betriebsrates zulässig.   

   
(4) 1 Der Arbeitgeber ist bei begründeter Veranlassung berech�gt, die/den Beschä�igte/n zu ver-

pflichten, durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie/er zur Leistung der arbeitsver-
traglich geschuldeten Tä�gkeit in der Lage ist. 2 Bei der beau�ragten Ärz�n/dem beau�ragten 
Arzt kann es sich um eine Betriebsärz�n/einen Betriebsarzt handeln, soweit sich die Betriebs-
parteien nicht auf eine andere Ärz�n/einen anderen Arzt geeinigt haben. 3 Die Kosten dieser 
Untersuchung trägt der Arbeitgeber. 4 Diese Regelung gilt nicht für Beschä�igte im Verfahren 
des betrieblichen Eingliederungsmanagements.   
   

(5) 1 Die Beschä�igten haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen Personalakten. 2 Sie kön-
nen das Recht auf Einsicht auch durch eine/n hierzu schri�lich Bevollmäch�gte/n ausüben las-
sen. 3 Sie können Auszüge oder Kopien aus ihren Personalakten erhalten.   

   
   

§ 4 
Versetzung   

   
1 Beschä�igte können aus dienstlichen oder betrieblichen Gründen versetzt werden. 2 Sollen Beschäf-
�gte in einen Betrieb außerhalb des bisherigen Arbeitsortes versetzt werden, so sind sie vorher zu 
hören.   
   
   

§ 5 
Qualifizierung   

   
(1) 1 Ein hohes Qualifika�onsniveau und lebenslanges Lernen liegen im gemeinsamen Interesse 

von Beschä�igten und Arbeitgeber. 2 Qualifizierung dient der Steigerung von Effek�vität und 
Effizienz, der Nachwuchsförderung und der Steigerung von beschä�igungsbezogenen Kompe-
tenzen. 3 Die Tarifvertragsparteien verstehen Qualifizierung auch als Teil der Personalentwick-
lung.   

   
(2) Vor diesem Hintergrund stellt Qualifizierung nach diesem Tarifvertrag ein Angebot dar, aus dem 

für die Beschä�igten kein individueller Anspruch außer nach Absatz 4 abgeleitet, aber das 
durch freiwillige Betriebsvereinbarung wahrgenommen und näher ausgestaltet werden kann.   

   
(3) 1 Qualifizierungsmaßnahmen sind   
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a) die Fortentwicklung der fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen für die über-
tragenen Tä�gkeiten (Erhaltungsqualifizierung),   

   
b) der Erwerb zusätzlicher Qualifika�onen (Fort- und Weiterbildung),   

   
c) die Qualifizierung zur Arbeitsplatzsicherung (Qualifizierung für eine andere Tä�gkeit; Um-

schulung) und   
   

d) die Einarbeitung bei oder nach längerer Abwesenheit (Wiedereins�egsqualifizierung). 
   

2 Die Teilnahme an einer Qualifizierungsmaßnahme wird dokumen�ert und den Beschä�igten 
schri�lich bestä�gt. 3 Beschä�igte haben - auch in den Fällen des Absatzes 3 Satz 1 Buchstabe 
d - Anspruch auf ein regelmäßiges Gespräch mit der jeweiligen Führungskra�, in dem festge-
stellt wird, ob und welcher Qualifizierungsbedarf besteht. 4 Dieses Gespräch kann auch als 
Gruppengespräch geführt werden. 5 Wird nichts anderes geregelt, ist das Gespräch jährlich zu 
führen. 6 Der Arbeitgeber unterstützt die der Berufsordnung für Pflegefachkrä�e unterfallen-
den Beschä�igten bei den verpflichtenden kompetenzerhaltenden Maßnahmen. 7 Hierzu wird 
er den Pflegefachkrä�en Qualifika�onsmaßnahmen anbieten, die kompetenzerhaltend sind 
und insoweit Fortbildungspunkte ausweisen. 8 Es bleibt Aufgabe der Pflegefachkrä�e, die Be-
rufsordnung in eigener Verantwortung umzusetzen.   

   
(4) 1 Die Kosten einer vom Arbeitgeber veranlassten Qualifizierungsmaßnahme - einschließlich 

Reisekosten - werden, soweit sie nicht von Driten übernommen werden, grundsätzlich vom 
Arbeitgeber getragen. 2 Ein möglicher Eigenbeitrag wird durch eine Qualifizierungsvereinba-
rung geregelt. 3 Die Betriebsparteien sind gehalten, die Grundsätze einer fairen Kostenvertei-
lung unter Berücksich�gung des betrieblichen und individuellen Nutzens zu regeln. 4 Ein Ei-
genbeitrag der Beschä�igten kann in Geld und/oder Zeit erfolgen.   

   
(5) Zeiten von vereinbarten Qualifizierungsmaßnahmen gelten als Arbeitszeit.   
   
(6) Gesetzliche Förderungsmöglichkeiten können in die Qualifizierungsplanung einbezogen wer-

den.   
   
(7) Für Beschä�igte mit individuellen Arbeitszeiten sollen Qualifizierungsmaßnahmen so angebo-

ten werden, dass ihnen eine gleichberech�gte Teilnahme ermöglicht wird.   
   
 

§ 5a 
Gesundheitsförderung   

   
1 Die Erhaltung der Gesundheit der Beschä�igten bildet ein wesentliches Ziel, dessen sich Beschäf-
�gte und Arbeitgeber gemeinsam verpflichtet fühlen. 2 Arbeitgeber und Betriebsrat wirken darauf 
hin, das Bewusstsein der Beschä�igten für ihre Gesunderhaltung zu fördern und Maßnahmen anzu-
bieten, die diesem Ziel dienen. 3 Das können sowohl individuelle (z. B. im Bereich der Präven�on) als 
auch kollek�ve Maßnahmen (z. B. Supervision) sein. 4 Der Arbeitgeber stellt für diese Maßnahmen 
pro Jahr EUR 125.000,- zur Verfügung. 5 Arbeitgeber und Betriebsrat legen gemeinsam den Einsatz 
dieser Mitel fest. 6 Im Falle der Nichteinigung entscheidet die Einigungsstelle gemäß § 76 Abs. 5 Be-
trVG.   
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Abschnit II  

Arbeitszeit  
      
 
   

§ 6 
Regelmäßige Arbeitszeit   

   
(1) 1 Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt ausschließlich der Pausen durchschnitlich 

39 Stunden. 2 Für Beschä�igte, die sich am 1. Mai 2012 in einem Arbeitsverhältnis mit der 
PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG GmbH befinden und die bis zum 30. Juni 2012 das 50. Le-
bensjahr vollendet haben, beträgt die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit ausschließlich der 
Pausen 38 Stunden. 3 Die regelmäßige Arbeitszeit wird auf fünf Tage verteilt.   
 
Absatz (1) in der Fassung ab dem 01. Januar 2025: 
 
1Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt ausschließlich der Pausen durchschnitlich 
38 Stunden. 2 Die regelmäßige Arbeitszeit wird auf höchstens fünf Tage verteilt. 
   

(2) Für die Berechnung des Durchschnits der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit ist ein Zeit-
raum von bis zu 13 Wochen zugrunde zu legen.  
   

(3) 1 Soweit es die betrieblichen Verhältnisse zulassen, wird die/der Beschä�igte am 24. Dezember 
und am 31. Dezember unter Fortzahlung des Entgelts nach § 19 von der Arbeit freigestellt. 2 
Die regelmäßige Arbeitszeit vermindert sich für jeden gesetzlichen Feiertag, sowie für den 24. 
Dezember und 31. Dezember, sofern sie nicht auf ein Wochenende fallen, um ein Fün�el der 
arbeitsvertraglich vereinbarten durchschnitlichen Wochenarbeitszeit.   

   
(4) 1 Die Arbeitszeit an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen Werktag fällt, wird durch eine 

entsprechende Freistellung in der laufenden oder der folgenden Woche ausgeglichen, wenn es 
die betrieblichen Verhältnisse zulassen. 2 Kann ein Freizeitausgleich nicht gewährt werden, er-
hält die/der Beschä�igte je Stunde 100 v.H. des auf eine Stunde en�allenden Anteils des mo-
natlichen Entgelts der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe nach Maßgabe der Entgeltabelle. 3 
Ist ein Arbeitszeitkonto eingerichtet, ist eine Buchung gemäß § 10 Abs. 3 zulässig. 4 § 8 Abs. 1a 
Satz 2 Buchstabe d bleibt unberührt.  
   

(5) 1 Beschä�igte, die regelmäßig an Sonn- und Feiertagen arbeiten müssen, erhalten innerhalb 
von zwei Wochen mindestens zwei arbeitsfreie Tage. 2 Hiervon soll ein freier Tag auf einen 
Sonntag fallen.  
   

(6) 1 Die Beschä�igten sind im Rahmen begründeter betrieblicher Notwendigkeiten zur Leistung 
von Sonntags-, Feiertags-, Nacht-, Wechselschicht-, Schichtarbeit sowie - bei Teilzeitbeschä�i-
gung aufgrund arbeitsvertraglicher Regelung oder mit ihrer Zus�mmung - zu Bereitscha�s-
dienst, Ru�ereitscha�, Überstunden und Mehrarbeit verpflichtet. 2 Beschä�igte ab einem Le-
bensjahr von 60 haben die Möglichkeit, sich auf Antrag von regelmäßigen Nachtdiensten be-
freien zu lassen. 3 Diesem Antrag soll der Arbeitgeber folgen, sofern nicht dringende dienstliche 
oder betriebliche Erfordernisse entgegenstehen.   
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(7) Endet eine Arbeitsschicht nicht an dem Kalendertag, an dem sie begonnen hat, gilt als Arbeits-
tag der Kalendertag, an dem die Arbeitsschicht begonnen hat.   

   
Protokollno�z zu Absatz 6 Sätze 2 und 3:   
   
Abgelehnte Anträge unterliegen den Mitbes�mmungsrechten gemäß BetrVG.   
   
   
Protokollno�z zu Absatz 7:   
   
Sofern sich unmitelbar an das Ende einer Nachtschicht der Beginn eines Erholungsurlaubes (vgl. § 
24) anschließt, gilt der Kalendertag, an dem die Nachtschicht endet, nicht als Urlaubstag.   
   
   

§ 7 
Sonderformen der Arbeit   

   
(1) 1 Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen regelmäßigen Wechsel 

der täglichen Arbeitszeit in Wechselschichten vorsieht, bei denen Beschä�igte innerhalb eines 
Kalendermonats mindestens zwei Mal zur Nachtschicht herangezogen werden. 2 Wechsel-
schichten sind wechselnde Arbeitsschichten, in denen ununterbrochen bei Tag und Nacht, 
werktags, sonntags und feiertags gearbeitet wird. 3 Nachtschichten sind Arbeitsschichten, die 
mindestens zwei Stunden Nachtarbeit umfassen.   

   
(2) Schichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen regelmäßigen Wechsel des Be-

ginns der täglichen Arbeitszeit um mindestens zwei Stunden in Zeitabschniten von längstens 
einem Monat vorsieht, und die innerhalb einer Zeitspanne von mindestens 13 Stunden geleis-
tet wird.   

   
(3) Bereitscha�sdienst leisten Beschä�igte, die sich auf Anordnung des Arbeitgebers außerhalb 

der regelmäßigen Arbeitszeit an einer vom Arbeitgeber bes�mmten Stelle au�alten, um im 
Bedarfsfall die Arbeit aufzunehmen.   

   
(4) 1 Ru�ereitscha� leisten Beschä�igte, die sich auf Anordnung des Arbeitgebers außerhalb der 

regelmäßigen Arbeitszeit an einem vom Arbeitgeber nicht bes�mmten Ort zur Aufnahme der 
Arbeit bereithalten. 2 Ru�ereitscha� wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass Beschä�igte 
vom Arbeitgeber mit einem Mobiltelefon oder einem vergleichbaren technischen Hilfsmitel 
ausgestatet sind.   

   
(5) Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen 21 Uhr und 6 Uhr.   
   
(6) Frei aus redak�onellen Gründen .   
   

(7) 1Überstunden sind die auf Anordnung oder mit Duldung des Arbeitgebers geleisteten Arbeits-
stunden, die über die im Rahmen der regelmäßigen Arbeitszeit für die Woche dienstplanmäßig 
bzw. betriebsüblich festgesetzten Arbeitsstunden hinausgehen und nicht bis zum Ende der fol-
genden Kalenderwoche ausgeglichen werden   
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§ 8 
Ausgleich für Sonderformen der Arbeit   

   
(1) 1 Die/Der Beschä�igte erhält neben dem Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung Zeitzu-

schläge. 2 Die Zeitzuschläge betragen - auch bei Teilzeitbeschä�igten - je Stunde   
   

a) für Überstunden     30 v.H.,   
   
b) für Nachtarbeit     25 v.H.,   
   
c) für Sonntagsarbeit     50 v.H.,   
   
d) bei Feiertagsarbeit   
   

- ohne Freizeitausgleich    135 v.H.,   
- mit Freizeitausgleich    35 v.H.,   

   
e) für Arbeit am 24. Dezember und am 31. Dezember jeweils ab 6 Uhr 35 v.H.,   
   
f) für Arbeit an Samstagen von 13 bis 21 Uhr, soweit diese nicht im Rahmen von Wechsel-

schicht oder Schichtarbeit anfällt, 20 v.H.   
   

des auf eine Stunde en�allenden Anteils des Tabellenentgelts der Stufe 3 der jeweiligen Ent-
geltgruppe. 3 Beim Zusammentreffen von Zeitzuschlägen nach Satz 2 Buchstabe c bis f wird nur 
der höchste Zeitzuschlag gezahlt.  
 

Protokollerklärung zu Absatz 1:  
Bei Überstunden richtet sich das Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung nach der jeweiligen Ent-
geltgruppe und der individuellen Stufe.  
 
Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 2 Buchstabe d:   
1 Der Freizeitausgleich muss im Dienstplan besonders ausgewiesen und bezeichnet werden. 2Falls 
kein Freizeitausgleich gewährt wird, werden als Entgelt einschließlich des Zeitzuschlags und des auf 
den Feiertag en�allenden Tabellenentgelts höchstens 235 v.H. gezahlt.   
 

(2) Für Arbeitsstunden, die keine Überstunden sind und die aus betrieblichen Gründen 
nicht innerhalb des nach § 6 Abs. 2 festgelegten Zeitraums mit Freizeit ausgeglichen werden, 
erhält die/der Beschä�igte je Stunde 100 v.H. des auf eine Stunde en�allenden Anteils des 
Tabellenentgelts der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe.   

   
(3) 1 Für die Ru�ereitscha� wird eine tägliche Pauschale je Entgeltgruppe bezahlt. 2 Sie beträgt für 

die Tage Montag bis Freitag das Zweifache, für Samstag, Sonntag sowie für Feiertage das Vier-
fache des Stundenentgelts nach Maßgabe der Anwendung findenden Entgeltabellen.  3 Maß-
gebend für die Bemessung der Pauschale nach Satz 2 ist der Tag, an dem die Ru�ereitscha� 
beginnt. 4 Für die Arbeitsleistung innerhalb der Ru�ereitscha� außerhalb des Aufenthaltsortes 
i.S. des § 7 Abs. 4 wird die Zeit jeder einzelnen Inanspruchnahme einschließlich der hierfür 
erforderlichen Wegezeiten jeweils auf eine volle Stunde gerundet und mit dem Entgelt für 
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Überstunden sowie mit etwaigen Zeitzuschlägen nach Absatz 1 bezahlt. 5 Absatz 1 Satz 4 gilt 
entsprechend, soweit die Buchung auf das Arbeitszeitkonto nach § 10 Abs. 3 Satz 2 zulässig ist. 
6 Wird die Arbeitsleistung innerhalb der Ru�ereitscha� am Aufenthaltsort i.S. des § 7 Abs. 4 
telefonisch (z.B. in Form einer Auskun�) oder mitels technischer Einrichtungen erbracht, wird 
abweichend von Satz 4 die Summe dieser Arbeitsleistungen auf die nächste volle Stunde ge-
rundet und mit dem Entgelt für Überstunden sowie mit etwaigen Zeitzuschlägen nach Absatz 
1 bezahlt. 7 Satz 1 gilt nicht im Falle einer stundenweisen Ru�ereitscha�. 8 Eine Ru�ereitscha� 
im Sinne von Satz 7 liegt bei einer ununterbrochenen Ru�ereitscha� von weniger als zwölf 
Stunden vor. 9 In diesem Fall wird abweichend von den Sätzen 2 und 3 für jede Stunde der 
Ru�ereitscha� 12,5 v.H. des Stundenentgelts nach Maßgabe der Anwendung findenden Ent-
geltabelle gezahlt.   
  

(4) Das Entgelt für Bereitscha�sdienst wird bei Bedarf in einem Anhang zur Entgeltabelle geregelt. 
   
Protokollerklärung zu Absatz 3:   
Zur Ermitlung der Tage einer Ru�ereitscha�, für die eine Pauschale gezahlt wird, ist auf den Tag des 
Beginns der Ru�ereitscha� abzustellen.   
   
   

§ 9 
unbesetzt   

   
   
    

§ 10 
Arbeitszeitkonto   

   
(1) 1 Durch Betriebsvereinbarung kann ein Arbeitszeitkonto eingerichtet werden.   

   
(2) 1 In der Betriebsvereinbarung wird festgelegt, ob das Arbeitszeitkonto im ganzen Betrieb oder 

Teilen davon eingerichtet wird. 2 Alle Beschä�igten der Betriebsteile, für die ein Arbeitszeit-
konto eingerichtet wird, werden von den Regelungen des Arbeitszeitkontos erfasst.   

   
(3) 1 Auf das Arbeitszeitkonto können Zeiten, die bei Anwendung des nach § 6 Abs. 2 festgelegten 

Zeitraums als Zeitguthaben oder als Zeitschuld bestehen bleiben, nicht durch Freizeit ausgegli-
chene Zeiten nach § 8 Abs. 1 Satz 5 und Abs. 2 sowie in Zeit umgewandelte Zuschläge nach § 8 
Abs. 1 Satz 4 gebucht werden. 2 Weitere Kon�ngente (z.B. Ru�ereitscha�s-/ Bereitscha�s-
dienstentgelte) können durch Betriebsvereinbarung zur Buchung freigegeben werden. 3 

Die/Der Beschä�igte entscheidet für einen in der Betriebsvereinbarung festgelegten Zeitraum, 
welche der in Satz 1 genannten Zeiten auf das Arbeitszeitkonto gebucht werden.   

   
(4) Im Falle einer unverzüglich angezeigten und durch ärztliches Atest nachgewiesenen Arbeits-

unfähigkeit während eines Zeitausgleichs vom Arbeitszeitkonto (Zeiten nach Absatz 3 Satz 1 
und 2) trit eine Minderung des Zeitguthabens nicht ein.   
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(5) In der Betriebsvereinbarung sind insbesondere folgende Regelungen zu treffen:   
   

a) Die höchstmögliche Zeitschuld (bis zu 40 Stunden) und das höchstzulässige Zeitguthaben 
(bis zu einem Vielfachen von 40 Stunden), die innerhalb eines bes�mmten Zeitraums an-
fallen dürfen;   

   
b) nach dem Umfang des beantragten Freizeitausgleichs gestaffelte Fristen für das Abbuchen 

von Zeitguthaben oder für den Abbau von Zeitschulden durch die/den Beschä�igten;   
   
c) die Berech�gung, das Abbuchen von Zeitguthaben zu bes�mmten Zeiten (z.B. an so ge-

nannten Brückentagen) vorzusehen;   
   
d) die Folgen, wenn der Arbeitgeber einen bereits genehmigten Freizeitausgleich kurzfris�g 

widerru�.   
   
(6) 1 Der Arbeitgeber kann mit der/dem Beschä�igten die Einrichtung eines Langzeitkontos verein-

baren. 2 In diesem Fall ist der Betriebsrat zu beteiligen und eine Regelung zur Insolvenzsiche-
rung zu treffen.   

   
    

§ 11 
Teilzeitbeschä�igung   

   
(1) 1 Mit Beschä�igten soll auf Antrag eine geringere als die vertraglich festgelegte Arbeitszeit ver-

einbart werden, wenn sie   
   

a) mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder   
   
b) einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedür�igen sons�gen Angehörigen tatsächlich be-

treuen oder pflegen und dringende betriebliche Belange nicht entgegenstehen.  
   

2 Die Teilzeitbeschä�igung nach Satz 1 ist auf Antrag auf bis zu fünf Jahre zu befristen. 3 Sie 
kann verlängert werden; der Antrag ist spätestens sechs Monate vor Ablauf der vereinbarten 
Teilzeitbeschä�igung zu stellen. 4 Bei der Gestaltung der Arbeitszeit hat der Arbeitgeber im 
Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten der besonderen persönlichen Situa�on der/des Be-
schä�igten nach Satz 1 Rechnung zu tragen.   

   
(2) Beschä�igte, die in anderen als den in Absatz 1 genannten Fällen eine Teilzeitbeschä�igung 

vereinbaren wollen, können von ihrem Arbeitgeber verlangen, dass er mit ihnen die Möglich-
keit einer Teilzeitbeschä�igung mit dem Ziel erörtert, zu einer entsprechenden Vereinbarung 
zu gelangen.   

   
(3) Ist mit früher Vollbeschä�igten auf ihren Wunsch eine nicht befristete Teilzeitbeschä�igung 

vereinbart worden, sollen sie bei späterer Besetzung eines Vollzeitarbeitsplatzes bei gleicher 
Eignung im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten bevorzugt berücksich�gt werden.   
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Abschnit III  

Eingruppierung, Entgelt und sons�ge Leistungen  
   
   
   

§ 12 
Eingruppierung   

   
(1) Die Eingruppierung der Beschä�igten richtet sich nach der Entgeltordnung der PFLEGEN & 

WOHNEN HAMBURG GmbH – Anlage C.   
   

(2) 1 Der/die Beschä�igte wird in die Entgeltgruppe eingruppiert, deren Funk�on die gesamte von 
ihm/ihr nicht nur vorübergehend auszuübende Tä�gkeit entspricht. 2 Die gesamte auszu-
übende Tä�gkeit entspricht der einer Entgeltgruppe zugeordneten Funk�on, wenn zeitlich min-
destens zur Häl�e Arbeitsinhalte dieser Funk�on wahrgenommen werden.   

   
(3) 1 Maßgeblich für die Eingruppierung ist immer die ausgeübte Tä�gkeit. 2 Sofern die Anlage C 

zusätzlich ein Qualifika�onsmerkmal festlegt, ist dieses ergänzende Voraussetzung für die Ein-
gruppierung.   

   
(4) 1 Sofern die Anlage C für eine neue Aufgabe keine Funk�on vorsieht, ist die neue Aufgabe unter 

Berücksich�gung der Anforderungen der festgelegten Funk�onen summarisch zu bewerten 
und vorläufig einzugruppieren. 2 Die Anlage C ist in der Folge zu ergänzen. 
 

 
§ 13 

Vorübergehende Übertragung einer höherwer�gen Tä�gkeit   
   
(1) Wird der/dem Beschä�igten vorübergehend eine andere Tä�gkeit übertragen, die den Tä�g-

keitsmerkmalen einer höheren als ihrer/seiner Eingruppierung entspricht, und hat sie/er diese 
mindestens einen Monat ausgeübt, erhält sie/er für die Dauer der Ausübung eine persönliche 
Zulage rückwirkend ab dem ersten Tag der Übertragung der Tä�gkeit.   

   
(2) Die persönliche Zulage bemisst sich aus dem Unterschiedsbetrag zu dem Tabellenentgelt, das 

sich für die/den Beschä�igte/n bei dauerha�er Übertragung ergeben häte.  
   

   
§ 14 

Tabellenentgelt   
   
(1) 1 Die/Der Beschä�igte erhält monatlich ein Tabellenentgelt. 2 Die Höhe bes�mmt sich nach der 

Entgeltgruppe, in die sie/er eingruppiert ist, und nach der für sie/ihn geltenden Stufe.   
   
(2) Beschä�igte erhalten Entgelt nach der Anlage A.   
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(3) 1 Beschä�igte, die im ersten Kalenderhalbjahr für mindestens drei Monate Entgelt erhalten ha-
ben und bis zum 31. Mai des laufenden Kalenderjahres die Mitgliedscha� in einer diesen Tarif-
vertrag abschließenden Arbeitnehmervereinigung nachweisen, erhalten zuzüglich zum Tabel-
lenentgelt (Anlage A) mit dem Monatsentgelt Juni eine Erholungsbeihilfe in Höhe von EUR 156,-
, wenn im Fälligkeitsmonat Anspruch auf Entgelt besteht. 2 Die Zahlung erfolgt neto. 3 Die fäl-
lige Pauschalsteuer nebst etwaiger Kirchensteuer und dem Solidaritätszuschlag trägt der Ar-
beitgeber. 4 Für Teilzeitbeschä�igte entsteht der Anspruch anteilig im Verhältnis der individuell 
vereinbarten Arbeitszeit zur Regelarbeitszeit.   
   

   
§ 15  

Stufen der Entgeltabelle   
   

1 Die Stufenzuordnung erfolgt nach den Stufen der Entgeltabelle, bei Einstellung werden die 
Beschä�igten der ersten belegten Entgeltstufe zugeordnet. 2 Sofern bei Einstellung eine ein-
schlägige Berufserfahrung vorliegt, kann diese fristverkürzend angerechnet werden.   3 Die Be-
schä�igten erreichen die jeweils nächste Stufe nach folgenden Zeiten einer ununterbrochenen 
Tä�gkeit innerhalb derselben Entgeltgruppe bei ihrem Arbeitgeber (Stufenlaufzeit):   

   
- Stufe 2 nach zwei Jahren in Stufe 1,   

   
- Stufe 3 nach drei Jahren in Stufe 2,   

   
- Stufe 4 nach drei Jahren in Stufe 3,   

   
- Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4.   

   
   

§ 16 
Allgemeine Regelungen zu den Stufen   

   
(1) Die Beschä�igten erhalten vom Beginn des Monats an, in dem die nächste Stufe erreicht wird, 

das Tabellenentgelt nach der neuen Stufe.   
   

(2) 1 Den Zeiten einer ununterbrochenen Tä�gkeit im Sinne des § 15 stehen gleich:   
   
a) Schutzfristen nach dem Muterschutzgesetz,   
   
b) Zeiten einer Arbeitsunfähigkeit nach § 20 bis zu 39 Wochen,   
   
c) Zeiten eines bezahlten Urlaubs,   
   
d) Zeiten eines Sonderurlaubs, bei denen der Arbeitgeber vor dem Antrit schri�lich ein be-

triebliches Interesse anerkannt hat,   
   
e) Zeiten einer sons�gen Unterbrechung von weniger als einem Monat im Kalenderjahr,   
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f) Zeiten der vorübergehenden Übertragung einer höherwer�gen Tä�gkeit.  
   

2 Zeiten der Unterbrechung bis zu einer Dauer von jeweils drei Jahren, die nicht von Satz 1 
erfasst werden, und Elternzeit bis zu fünf Jahren sind unschädlich, werden aber nicht auf die 
Stufenlaufzeit angerechnet. 3 Bei einer Unterbrechung von mehr als drei Jahren, bei Elternzeit 
von mehr als fünf Jahren, erfolgt eine Zuordnung zu der Stufe, die der vor der Unterbrechung 
erreichten Stufe vorangeht, jedoch nicht niedriger als bei einer Neueinstellung; die Stufenlauf-
zeit beginnt mit dem Tag der Arbeitsaufnahme. 4 Zeiten, in denen Beschä�igte mit einer kür-
zeren als der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit eines entsprechenden Vollbeschä�igten 
beschä�igt waren, werden voll angerechnet.   
   

(3) 1 Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe ist die/der Beschä�igte/n der Stufe zuzu-
ordnen, die mindestens den Wert der bisher erreichten Stufe entspricht. 2 Bei einer Eingrup-
pierung in eine niedrigere Entgeltgruppe ist die/der Beschä�ige der in der höheren Entgelt-
gruppe erreichten Stufe zuzuordnen. 3 Die Stufenlaufzeit in der neuen Entgeltgruppe beginnt 
mit dem Tag der neuen Eingruppierung.   

   
   
Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 2:   
1 Bei Leistungsminderungen, die auf einem anerkannten Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit ge-
mäß §§ 8 und 9 SGB VII beruhen, ist diese Ursache in geeigneter Weise zu berücksich�gen. 2 Leis-
tungsgeminderte Beschä�igte sind Beschä�igte, die ausweislich einer Bescheinigung der beau�rag-
ten Ärz�n/des beau�ragten Arztes (§ 3 Absatz 4) nicht mehr in der Lage sind, auf Dauer die vertraglich 
geschuldete Arbeitsleistung in vollem Umfang zu erbringen, ohne deswegen zugleich teilweise oder 
in vollem Umfang erwerbsgemindert im Sinne des SGB VI zu sein.   
   
Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 5:   
Die Mitwirkung der Kommission erfasst nicht die Entscheidung über die leistungsbezogene Stufenzu-
ordnung.   
   
   

§ 17 
Zulagen   

   
(1) 1 Beschä�igte,  

   
a) die Wechselschichtarbeit leisten, erhalten eine Wechselschichtzulage in Höhe von 

EUR 105,00  
   

b) die Schichtarbeit leisten, erhalten eine Schichtzulage in Höhe von EUR 40,00   
   

monatlich. 2 Beschä�igte erhalten die Zulagen gemäß § 22 Absatz 2 TV-P&W anteilig des Be-
schä�igungsumfanges.   
   

(2) 1 Beschä�igte in entsprechend ausgewiesenen geschlossenen Pflegebereichen oder Pflegebe-
reichen für demenziell erkrankte Bewohner (sogenanntes Dementensonderprogramm), sowie 
in ÖJENDORF, erhalten eine Zulage in Höhe von EUR 50,- monatlich. 2 Beschä�igte erhalten die 
Zulagen gemäß § 22 Absatz 2 TV-P&W anteilig des Beschä�igungsumfanges.   



TV P&W  

Seite 21  

(3) 1 Soweit in den Einrichtungen herausgehobene Aufgaben auf Beschä�igte, die keine Funk�on 
innehaben, übertragen werden, wird hierfür eine Zulage in Höhe von EUR 50,- monatlich zuge-
ordnet. 2 Einzelheiten sind in einer Betriebsvereinbarung zu regeln.  
   

(4) 1 Abweichend von Abs. 3 erhalten Beschä�igte, die die nachstehend benannten Voraussetzun-
gen erfüllen, eine Zulage in der genannten Höhe. 2Die Zulagenhöhe ist bezogen auf ein Vollzeit-
äquivalent und steht Teilzeitbeschä�igten anteilig entsprechend ihres vertraglichen Stunden-
umfanges zu. 3Dies gilt nicht für Ziffer 4.  

 
1. Dauerha�e Übertragung der Funk�on der stellvertretenden Pflegedienstleitung 

€ 350,- / monatlich 
 
2. Temporäre Übernahme der innegehabten Funk�on (PDL, PDL/V, WBL, WBL/V) für die 

Dauer von mindestens einem Monat zusätzlich für eine zweite Einrichtung bzw. einen 
zweiten Wohnbereich 

€ 500,- / monatlich 
 
3. Temporäre Versetzung an einen anderen Standort für die Dauer von mindestens vier Wo-

chen 
€ 300,- € / monatlich 

 
4. Angeordnete Übernahme ungeplanter Dienste (Einspringen) an freien Tagen 

€ 50,- je Dienst.  
Die zeitnahe Nachgewährung des verlorenen freien Tages bzw. die Vergütung der hieraus ent-
standenen Überstunden richtet sich nach den tarifvertraglichen Regelungen. 

 
Protokollno�z zu § 17 Abs. 4, Ziffer 4:  
Die Tarifvertragsparteien vereinbaren, den Umgang mit und die Ausgestaltung der Einspringprämie im 
Rahmen der Tarifrunde 2025 zu evaluieren. 
   

 

§ 18 
Jahressonderzahlung   

   
1 Beschä�igte, die am 30. November im Arbeitsverhältnis stehen, haben Anspruch auf eine Jahres-
sonderzahlung, die mit dem Novembergehalt des laufenden Kalenderjahres ausgezahlt wird. 2 Die 
Jahressonderzahlung beträgt 100 v.H. des der/dem Beschä�igten in den Monaten Januar bis Novem-
ber des laufenden Kalenderjahres durchschnitlich gezahlten Tabellenentgeltes.   
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§ 19 
Bemessungsgrundlage für die Entgel�ortzahlung   

   
1 In den Fällen der Entgel�ortzahlung nach § 6 Absatz 3 Satz 1, § 20, § 24, § 25 und § 27 werden das 
Tabellenentgelt sowie die sons�gen in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile weiterge-
zahlt. 2 Die nicht in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile werden als Durchschnit auf Ba-
sis der dem maßgebenden Ereignis für die Entgel�ortzahlung vorhergehenden letzten drei vollen Ka-
lendermonate (Berechnungszeitraum) gezahlt. 3 Ausgenommen hiervon sind Jahressonderzahlungen 
sowie besondere Zahlungen nach § 21.   
   
   
Protokollerklärungen zu den Sätzen 2 und 3:   
1. 1 Volle Kalendermonate im Sinne der Durchschnitsberechnung nach Satz 2 sind Kalendermonate, 

in denen an allen Kalendertagen das Arbeitsverhältnis bestanden hat. 2 Hat das Arbeitsverhältnis 
weniger als drei Kalendermonate bestanden, sind die vollen Kalendermonate, in denen das Ar-
beitsverhältnis bestanden hat, zugrunde zu legen. 3 Bei Änderungen der individuellen Arbeitszeit 
werden die nach der Arbeitszeitänderung liegenden vollen Kalendermonate zugrunde gelegt.   

   
2. 1 Der Tagesdurchschnit nach Satz 2 beträgt bei einer durchschnitlichen Verteilung der regelmä-

ßigen wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage 1/65 aus der Summe der zu berücksich�genden 
Entgeltbestandteile, die für den Berechnungszeitraum zugestanden haben. 2 Maßgebend ist die 
Verteilung der Arbeitszeit zu Beginn des Berechnungszeitraums. 3 Bei einer abweichenden Ver-
teilung der Arbeitszeit ist der Tagesdurchschnit entsprechend Satz 1 und 2 zu ermiteln. 4 Sofern 
während des Berechnungszeitraums bereits Fortzahlungstatbestände vorlagen, bleiben die in 
diesem Zusammenhang auf Basis der Tagesdurchschnite zustehenden Beträge bei der Ermit-
lung des Durchschnits nach Satz 2 unberücksich�gt.   

   
3. Trit die Fortzahlung des Entgelts nach einer allgemeinen Entgeltanpassung ein, ist die/der Be-

schä�igte so zu stellen, als sei die Entgeltanpassung bereits mit Beginn des Berechnungszeit-
raums eingetreten.   

   
   

§ 20 
Entgelt im Krankheitsfall   

   
(1) 1 Werden Beschä�igte durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an der Arbeitsleistung ver-

hindert, ohne dass sie ein Verschulden tri�, erhalten sie bis zur Dauer von sechs Wochen das 
Entgelt nach § 19. 2 Bei erneuter Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit sowie bei Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses gelten die gesetzlichen Bes�mmungen. 3 Als unverschuldete 
Arbeitsunfähigkeit im Sinne der Sätze 1 und 2 gilt auch die Arbeitsverhinderung in Folge einer 
Maßnahme der medizinischen Vorsorge und  Rehabilita�on im Sinne von § 9 EntgFG.   

   
(2) Der Anspruch nach Absatz 1 entsteht nach vierwöchiger ununterbrochener Dauer des Arbeits-

verhältnisses.   
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(3) 1 Nach Ablauf des Zeitraums gemäß Absatz 1 erhalten die Beschä�igten für die Zeit, für die 
ihnen Krankengeld oder entsprechende gesetzliche Leistungen gezahlt werden, einen Kranken-
geldzuschuss in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen den tatsächlichen Barleistungen des 
Sozialleistungsträgers und dem Netoentgelt. 2 Netoentgelt ist das um die gesetzlichen Abzüge 
verminderte Entgelt im Sinne des § 19; bei freiwillig Krankenversicherten ist dabei deren Ge-
samtkranken- und Pflegeversicherungsbeitrag abzüglich Arbeitgeberzuschuss zu berücksich�-
gen. 3 Für Beschä�igte, die wegen Übersteigens der Jahresarbeitsentgeltgrenze nicht der Ver-
sicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung unterliegen, ist bei der Berechnung 
des Krankengeldzuschusses der Krankengeldhöchstsatz, der bei Pflichtversicherung in der ge-
setzlichen Krankenversicherung zustünde, zugrunde zu legen.   

   
(4) 1 Der Krankengeldzuschuss wird bei einer Beschä�igungszeit (§ 30 Absatz 3)   
   

von mehr als einem Jahr längstens bis zum Ende der 13. Woche und   
   
von mehr als drei Jahren längstens bis zum Ende der 39. Woche   

   
seit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit gezahlt. 2 Maßgeblich für 
die Berechnung der Fristen nach Satz 1 ist die Beschä�igungszeit, die im Laufe der krankheits-
bedingten Arbeitsunfähigkeit vollendet wird.   

   
(5) 1 Entgelt im Krankheitsfall wird nicht über das Ende des Arbeitsverhältnisses hinaus gezahlt; § 

8 EntgFG bleibt unberührt. 2 Krankengeldzuschuss wird zudem nicht über den Zeitpunkt hinaus 
gezahlt, von dem an Beschä�igte eine Rente oder eine vergleichbare Leistung auf Grund eige-
ner Versicherung aus der gesetzlichen Rentenversicherung, aus einer zusätzlichen Alters- und 
Hinterbliebenenversorgung oder aus einer sons�gen Versorgungseinrichtung erhalten, die 
nicht allein aus Miteln der Beschä�igten finanziert ist. 3 Innerhalb eines Kalenderjahres kann 
das Entgelt im Krankheitsfall nach Absatz 1 und 2 insgesamt längstens bis zum Ende der in Ab-
satz 3 Satz 1 genannten Fristen bezogen werden; bei jeder neuen Arbeitsunfähigkeit besteht 
jedoch mindestens der sich aus Absatz 1 ergebende Anspruch. 4 Überzahlter Krankengeldzu-
schuss und sons�ge Überzahlungen gelten als Vorschuss auf die in demselben Zeitraum zu-
stehenden Leistungen nach Satz 2; die Ansprüche der Beschä�igten gehen insoweit auf den 
Arbeitgeber über. 5 Der Arbeitgeber kann von der Rückforderung des Teils des überzahlten Be-
trags, der nicht durch die für den Zeitraum der Überzahlung zustehenden Bezüge im Sinne des 
Satzes 2 ausgeglichen worden ist, absehen, es sei denn, die/der Beschä�igte hat dem Arbeit-
geber die Zustellung des Rentenbescheids schuldha� verspätet mitgeteilt.   

   
   
Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 1:   
   
Ein Verschulden liegt nur dann vor, wenn die Arbeitsunfähigkeit vorsätzlich oder grob fahrlässig her-
beigeführt wurde.   
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§ 21   
Besondere Zahlungen   

   
(1) 1 Nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung oder für Zwecke 

der Altersvorsorge haben Beschä�igte, deren Arbeitsverhältnis voraussichtlich mindestens 
sechs Monate dauert, einen Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen. 2 Für Vollbeschäf-
�gte beträgt die vermögenswirksame Leistung für jeden vollen Kalendermonat EUR 6,65. 3 Der 
Anspruch entsteht frühestens für den Kalendermonat, in dem die/der Beschä�igte dem Ar-
beitgeber die erforderlichen Angaben schri�lich miteilt, und für die beiden vorangegangenen 
Monate desselben Kalenderjahres; die Fälligkeit trit nicht vor acht Wochen nach Zugang der 
Miteilung beim Arbeitgeber ein. 4 Die vermögenswirksame Leistung wird nur für Kalendermo-
nate gewährt, für die den Beschä�igten Tabellenentgelt, Entgel�ortzahlung oder Krankengeld-
zuschuss gezahlt wird. 5 Die vermögenswirksame Leistung ist kein zusatzversorgungspflich�ges 
Entgelt.   

   
(2) 1 Beschä�igte erhalten bei Vollendung einer Beschä�igungszeit (§ 30 Absatz 3)   
   

a) von 10 Jahren ein Jubiläumsgeld in Höhe von EUR 200,00,   
   
b) von 20 Jahren ein Jubiläumsgeld in Höhe von EUR 350,00,   
   
c) von 30 Jahren ein Jubiläumsgeld in Höhe von EUR 500,00,   

   
d) von 40 Jahren ein Jubiläumsgeld in Höhe von EUR 1.000,00.   
   

2 Darüber hinaus erhalten Beschä�igte bei Vollendung einer Beschä�igungszeit (§ 30 Absatz 3) 
von 5, 15, 25, 35 Jahren eine besondere betriebliche Anerkennung. 3Teilzeitbeschä�igte erhal-
ten das Jubiläumsgeld in voller Höhe.   
   

(3) 1 Beim Tod von Beschä�igten, deren Arbeitsverhältnis nicht geruht hat, wird der Ehega�n/dem 
Ehegaten oder der Lebenspartnerin/dem Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerscha�s-
gesetzes oder den Kindern ein Sterbegeld gewährt. 2 Als Sterbegeld wird für die restlichen Tage 
des Sterbemonats und - in einer Summe - für zwei weitere Monate das Tabellenentgelt der/des 
Verstorbenen gezahlt. 3 Die Zahlung des Sterbegeldes an einen der Berech�gten bringt den 
Anspruch der Übrigen gegenüber dem Arbeitgeber zum Erlöschen; die Zahlung auf das Ge-
haltskonto hat befreiende Wirkung.  
   

Protokollerklärung: 
Die besondere betriebliche Anerkennung i.S. Absatz 2 Satz 2 soll maximal die Steuerfreigrenze (der-
zeit rd. 40 Euro) erreichen.   
   
(4) 1Der Arbeitgeber unterstützt die Beschä�igten bei der Nutzung des ÖPNV. 2Zu diesem Zweck leis-

tet er für das Deutschland�cket in der Gestalt des Job�ckets des HVV im Fall der Buchung über 
den Arbeitgeber einen monatlichen Zuschuss in Höhe von € 12,25, der mit dem von den Beschäf-
�gten zu leisten Kostenbeitrag unmitelbar an den HVV abgeführt wird. 3Eine Auszahlung des Zu-
schusses an die Beschä�igten ist ausgeschlossen. 4Der Zuschuss en�ällt, wenn für einen vollen 
Kalendermonat kein Grundentgelt zusteht. 
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§ 22   
Berechnung und Auszahlung des Entgelts   

   
(1) 1 Bemessungszeitraum für das Tabellenentgelt und die sons�gen Entgeltbestandteile ist der Ka-

lendermonat, soweit nicht ausdrücklich etwas Abweichendes geregelt ist. 2 Die Zahlung erfolgt 
am letzten Tag des Monats (Zahltag) für den laufenden Kalendermonat auf ein von der/dem 
Beschä�igten benanntes Konto innerhalb eines Mitgliedstaats der Europäischen Union. 3 Ent-
geltbestandteile, die nicht in Monatsbeträgen festgelegt sind, sowie der Tagesdurchschnit 
nach § 19, sind am Zahltag des Folgekalendermonats, der auf ihre Entstehung folgt, fällig.   

   
(2) Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist, erhalten Teilzeitbeschä�igte das Tabel-

lenentgelt (§ 14) und alle sons�gen Entgeltbestandteile in dem Umfang, der dem Anteil ihrer 
individuell vereinbarten durchschnitlichen Arbeitszeit an der regelmäßigen Arbeitszeit ver-
gleichbarer Vollzeitbeschä�igter entspricht.   

   
(3) 1 Besteht der Anspruch auf das Tabellenentgelt oder die sons�gen Entgeltbestandteile nicht für 

alle Tage eines Kalendermonats, wird nur der Teil gezahlt, der auf den Anspruchszeitraum ent-
fällt. 2 Besteht nur für einen Teil eines Kalendertags Anspruch auf Entgelt, wird für jede geleis-
tete dienstplanmäßige oder betriebsübliche Arbeitsstunde der auf eine Stunde en�allende An-
teil des Tabellenentgelts sowie der sons�gen in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestand-
teile gezahlt. 3 Zur Ermitlung des auf eine Stunde en�allenden Anteils sind die in Monatsbe-
trägen festgelegten Entgeltbestandteile durch das 4,348-fache der regelmäßigen wöchentli-
chen Arbeitszeit (§ 6 Absatz 1 und entsprechende Sonderregelungen) zu teilen.   

   
(4) 1 Ergibt sich bei der Berechnung von Beträgen ein Bruchteil eines Cents von mindestens 0,5, ist 

er aufzurunden; ein Bruchteil von weniger als 0,5 ist abzurunden. 2 Zwischenrechnungen wer-
den jeweils auf zwei Dezimalstellen durchgeführt. 3 Jeder Entgeltbestandteil ist einzeln zu run-
den.   

   
(5) En�allen die Voraussetzungen für eine Zulage im Laufe eines Kalendermonats, gilt Absatz 3 

entsprechend.   
   
(6) Einzelvertraglich können neben dem Tabellenentgelt zustehende Entgeltbestandteile (z. B. Zeit-

zuschläge) pauschaliert werden.   
   
Protokollerklärung zu Absatz 1:   
Teilen Beschä�igte ihrem Arbeitgeber die für eine kostenfreie bzw. kostengüns�gere Überweisung in 
einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union erforderlichen Angaben nicht rechtzei�g mit, 
so tragen sie die dadurch entstehenden zusätzlichen Überweisungskosten.   
   
 

§ 23   
Betriebliche Altersversorgung   

   
1 Den Beschä�igten, die das Arbeitsverhältnis vor dem 1. August 2001 begründet haben, sowie ihren 
Hinterbliebenen wird eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung unter sinngemäßer An-
wendung der für die Arbeitnehmer der Freien und Hansestadt Hamburg und deren Hinterbliebenen 
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jeweils geltenden Vorschri� gewährt. 2 Für Beschä�igte, die nach dem 31. Juli 2001 und vor dem 1. 
Januar 2017 ein Arbeitsverhältnis begründet haben, gilt der Tarifvertrag zur betrieblichen Altersver-
sorgung bei der PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG GmbH (TV BAV P&W) in der jeweils gül�gen Fas-
sung. 3 Für vollbeschä�igte Beschä�igte gem. § 1 TV BAV P&W, die nach dem 31. Dezember 2016 ein 
Arbeitsverhältnis begründet haben, wird eine Zulage in Höhe von EUR 25,00 monatlich gezahlt, die 
der Altersversorgung der Beschä�igten dienen soll. 4 Für Teilzeitbeschä�igte entsteht der Anspruch 
anteilig im Verhältnis der individuell vereinbarten Arbeitszeit zur Regelarbeitszeit.   
   
   
Protokollerklärung zu Satz 3:   
   
Satz 3 findet auch in den Fällen Anwendung, in denen die Beschä�igten zwar nach dem 31. Juli 2001 
und vor dem 1. Januar 2017 ein Arbeitsverhältnis begründet haben, die jedoch am 31. Dezember 
2016 keinen Anspruch auf eine betriebliche Altersversorgung durch die PFLEGEN & WOHNEN HAM-
BURG GmbH haten.   
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Abschnit IV  

Urlaub und Arbeitsbefreiung  
   
   
   

§ 24    
Erholungsurlaub   

   
(1) 1 Beschä�igte haben in jedem Kalenderjahr Anspruch auf Erholungsurlaub unter Fortzahlung 

des Entgelts (§ 19). 2 Bei Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage in der Kalen-
derwoche beträgt der Urlaubsanspruch in jedem Kalenderjahr 30 Arbeitstage. 3 Bei einer an-
deren Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit als auf fünf Tage in der Woche erhöht oder 
vermindert sich der Urlaubsanspruch entsprechend. 4 Verbleibt bei der Berechnung des Ur-
laubs ein Bruchteil, der mindestens einen halben Urlaubstag ergibt, wird er auf einen vollen 
Urlaubstag aufgerundet; Bruchteile von weniger als einem halben Urlaubstag bleiben unbe-
rücksich�gt. 5 Der Erholungsurlaub muss im laufenden Kalenderjahr gewährt und kann auch in 
Teilen genommen werden.   

   
(2) Im Übrigen gilt das Bundesurlaubsgesetz mit folgenden Maßgaben:   

   
a) 1 Im Falle der Übertragung muss der Erholungsurlaub in den ersten drei Monaten des fol-

genden Kalenderjahres angetreten werden. 2 Kann der Erholungsurlaub wegen Arbeitsun-
fähigkeit oder aus betrieblichen Gründen nicht bis zum 31. März angetreten werden, ist er 
bis zum 31. Mai anzutreten.   

   
b) Beginnt oder endet das Arbeitsverhältnis im Laufe eines Jahres, erhält die/der Beschä�igte 

als Erholungsurlaub für jeden vollen Monat des Arbeitsverhältnisses ein Zwöl�el des Ur-
laubsanspruchs nach Absatz 1; § 5 BUrlG bleibt unberührt.   

   
c) Ruht das Arbeitsverhältnis, so vermindert sich die Dauer des Erholungsurlaubs für jeden 

vollen Kalendermonat um ein Zwöl�el.   
   

d) Das nach Absatz 1 Satz 1 fort zu zahlende Entgelt wird zu dem in § 22 genannten Zeitpunkt 
gezahlt.   

   
   
Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 5:   
   
Der Urlaub soll grundsätzlich zusammenhängend gewährt werden; dabei soll ein Urlaubsteil von zwei 
Wochen Dauer angestrebt werden.   
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§ 25 
Zusatzurlaub   

   
(1) 1 Beschä�igte erhalten bei einer Leistung im Bemessungszeitraum von mindestens   

  
 60 Nachtarbeitsstunden 1 Arbeitstag,  

120 Nachtarbeitsstunden 2 Arbeitstage,  

180 Nachtarbeitsstunden 3 Arbeitstage,  

240 Nachtarbeitsstunden 4 Arbeitstage,  

300 Nachtarbeitsstunden 5 Arbeitstage,  

360 Nachtarbeitsstunden 6 Arbeitstage,  

420 Nachtarbeitsstunden 7 Arbeitstage,  

480 Nachtarbeitsstunden 8 Arbeitstage,  

540 Nachtarbeitsstunden 9 Arbeitstage,  

600 Nachtarbeitsstunden 10 Arbeitstage,  

  
Zusatzurlaub im Kalenderjahr, der der langfris�gen Gesunderhaltung der Beschä�igten dient. 2 
Die Gewährung des Zusatzurlaubs für Nachtarbeitsstunden sollte grundsätzlich im Anschluss 
an den längsten Nachtdienstzyklus eines Monats erfolgen. 3 Eine Zusammenfassung erarbeite-
ter Zusatzurlaubstage oder die Zusammenlegung mit Erholungsurlaub ist ausgeschlossen.“  

   
(2) 1 Beschä�igte, die Wechselschichtarbeit nach § 7 Absatz 1 oder Schichtarbeit nach § 7 Absatz 

2 leisten, erhalten   
   

a) bei Wechselschichtarbeit für je zwei zusammenhängende Monate und   
   

b) bei Schichtarbeit für je vier zusammenhängende Monate   
   

einen Arbeitstag Zusatzurlaub. 2 Wechselschicht- oder Schichtarbeit, die in Zeiträumen geleistet 
wird, für die Zusatzurlaub für Nachtarbeit zusteht, bleibt unberücksich�gt.   

   
(3) Bei Anwendung des Absatzes 1 werden nur die im Rahmen der regelmäßigen Arbeitszeit (§6) 

in der Zeit zwischen 21 Uhr und 6 Uhr dienstplanmäßig bzw. betriebsüblich geleisteten Nacht-
arbeitsstunden berücksich�gt.   

   
(4) 1 Bei Teilzeitbeschä�igten ist die Zahl der nach Absatz 1 geforderten Nachtarbeitsstunden ent-

sprechend dem Verhältnis ihrer individuell vereinbarten durchschnitlichen regelmäßigen Ar-
beitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeitbeschä�igter zu kürzen. 2 Ist die 
vereinbarte Arbeitszeit im Durchschnit des Urlaubsjahres auf weniger als fünf Arbeitstage in 
der Kalenderwoche verteilt, ist der Zusatzurlaub in entsprechender Anwendung des § 24 Ab-
satz 1 Sätze 4 und 5 zu ermiteln.   

   
(5) frei aus redak�onellen Gründen   
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(6) 1 Der Anspruch auf Zusatzurlaub bemisst sich nach der Arbeitsleistung in der Zeit vom 1. Okto-
ber des Vorvorjahres bis zum 30. September des Vorjahres und entsteht jeweils mit Beginn des 
auf das Vorjahr folgenden Urlaubsjahres. 2 Für die Feststellung, ob Wechselschichtarbeit oder 
Schichtarbeit vorliegt, ist eine Unterbrechung durch Arbeitsbefreiung, Freizeitausgleich, be-
zahlten Urlaub oder Arbeitsunfähigkeit in den Grenzen des § 20 unschädlich.   

   
(7) 1 Bei einem Ausscheiden des Beschä�igten in der Zeit vom 1. Oktober des Vorvorjahres bis zum 

31. Dezember des Vorjahres ist der bis dahin erarbeitete Anspruch auf Zusatzurlaub abzugel-
ten. 2 § 24 Absatz 2 Buchstabe b findet keine Anwendung.   

   
   

§ 25 a 
Zeitausgleich für Gesundheitsförderung   

(gül�g bis zum 31. Dezember 2024) 
 
Beschä�igte, die nicht unter § 6 Absatz 1 Satz 2 fallen, erhalten ab Vollendung des 50. Lebensjahres 
pro Kalenderjahr einen Tag Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgeltes, der der Gesundheits-
förderung dienen soll.  
 
 

§ 25 a 
Zeitausgleich für Gesundheitsförderung   

(gül�g ab dem 01. Januar 2025) 
   

Beschä�igte erhalten ab Vollendung des 50. Lebensjahres pro Kalenderjahr einen Tag Arbeitsbefrei-
ung unter Fortzahlung des Entgeltes, der der Gesundheitsförderung dienen soll.  
   
   

§ 26 
Sonderurlaub   

   
Beschä�igte können bei Vorliegen eines wich�gen Grundes unter Verzicht auf die Fortzahlung des 
Entgelts Sonderurlaub erhalten.   
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§ 27 
Arbeitsbefreiung   

   
(1) 1 Als Fälle nach § 616 BGB, in denen Beschä�igte unter Fortzahlung des Entgelts nach § 19 im 

nachstehend genannten Ausmaß von der Arbeit freigestellt werden, gelten nur die folgenden 
Anlässe:   

   
a) Niederkun� der Ehefrau/der Lebenspartnerin  im Sinne des Lebenspartnerscha�sgesetzes  

 ein Arbeitstag,   
   

b) Tod der Ehega�n/des Ehegaten, der Lebenspartnerin/ des Lebenspartners im Sinne des 
Lebenspartnerscha�sgesetzes,   
eines Kindes oder Elternteils   zwei Arbeitstage,   
   

c) Umzug aus dienstlichem oder betrieblichem Grund an einen anderen Ort   
  ein Arbeitstag,   

   

d) 20, 30 und 40-jähriges Jubiläum   ein Arbeitstag,   
   

e) schwere Erkrankung   
   
aa) einer Angehörigen/eines Angehörigen, soweit er in demselben Haushalt lebt,   

ein Arbeitstag im Kalender-
jahr,   

   
bb) eines Kindes, das das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, wenn im laufenden Ka-

lenderjahr kein Anspruch nach § 45 SGB V besteht oder bestanden hat,   
bis zu vier Arbeitstage im 
Kalenderjahr,   

   
cc) einer Betreuungsperson, wenn Beschä�igte deshalb die Betreuung ihres Kindes, das 

das 8. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder wegen körperlicher, geis�ger oder see-
lischer Behinderung dauernd pflegebedür�ig ist, übernehmen muss,   

bis zu vier Arbeitstage im 
Kalenderjahr.   

   
2 Eine Freistellung erfolgt nur, soweit eine andere Person zur Pflege oder Betreuung nicht 
sofort zur Verfügung steht und die Ärz�n/der Arzt in den Fällen der Doppelbuchstaben aa 
und bb die Notwendigkeit der Anwesenheit der/des Beschä�igten zur vorläufigen Pflege 
bescheinigt. 3 Die Freistellung darf insgesamt fünf Arbeitstage im Kalenderjahr nicht über-
schreiten.   
   

f) Ärztliche Behandlung von Beschä�igten, wenn diese während der Arbeitszeit erfolgen 
muss, erforderliche nachgewiesene Abwesenheitszeit einschließlich erforderlicher Wege-
zeiten.   
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(2) 1 Bei Erfüllung allgemeiner staatsbürgerlicher Pflichten nach deutschem Recht, soweit die Ar-
beitsbefreiung gesetzlich vorgeschrieben ist und soweit die Pflichten nicht außerhalb der Ar-
beitszeit, gegebenenfalls nach ihrer Verlegung, wahrgenommen werden können, besteht der 
Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts nach § 19 nur insoweit, als Beschä�igte nicht Ansprüche 
auf Ersatz des Entgelts geltend machen können. 2 Das fortgezahlte Entgelt gilt in Höhe des Er-
satzanspruchs als Vorschuss auf die Leistungen der Kostenträger. 3 Die Beschä�igten haben den 
Ersatzanspruch geltend zu machen und die erhaltenen Beträge an den Arbeitgeber abzufüh-
ren.   

   
(3) 1 Der Arbeitgeber kann in sons�gen dringenden Fällen Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des 

Entgelts nach § 19 bis zu drei Arbeitstagen gewähren. 2 In begründeten Fällen kann bei Verzicht 
auf das Entgelt kurzfris�ge Arbeitsbefreiung gewährt werden, wenn die betrieblichen Verhält-
nisse es gestaten.   

   
(4) 1 Zur Teilnahme an Tagungen kann den gewählten Vertreterinnen/Vertretern der Bezirksvor-

stände, der Landesbezirksvorstände, der Landesfachbereichsvorstände, der Bundesfachbe-
reichsvorstände, der Bundesfachgruppenvorstände sowie des Gewerkscha�srates bzw. ent-
sprechender Gremien anderer vertragsschließender Gewerkscha�en auf Anfordern der Ge-
werkscha�en Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts nach § 19 erteilt werden, sofern 
nicht dringende betriebliche Interessen entgegenstehen. 2 Diesem Befreiungstatbestand ste-
hen Veranstaltungen gleich, die im Interesse einer Vertretung der Pflegebranche mit öffent-
lichkeitswirksamer Beteiligung von Pflegekrä�en wahrgenommen werden. 3 Der Anspruch 
nach den Sätzen 1 und 2 beträgt max. acht Werktage im Kalenderjahr. 4 Zur Teilnahme an Ta-
rifverhandlungen kann auf Anfordern einer der vertragsschließenden Gewerkscha�en Arbeits-
befreiung unter Fortzahlung des Entgelts nach § 19 ohne zeitliche Begrenzung erteilt werden.   

   
(5) Zur Teilnahme an Sitzungen von Prüfungs- und von Berufsbildungsausschüssen nach dem Be-

rufsbildungsgesetz sowie für eine Tä�gkeit in Organen von Sozialversicherungsträgern kann 
den Mitgliedern Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts nach § 19 gewährt werden, 
sofern nicht dringende betriebliche Interessen entgegenstehen.   
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Abschnit V  

Befristung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses  
   
   
   

§ 28 
Befristete Arbeitsverträge   

   
(1) Befristete Arbeitsverträge sind nach Maßgabe des Teilzeit- und Befristungsgesetzes (TzBfG) so-

wie anderer gesetzlicher Vorschri�en über die Befristung von Arbeitsverträgen zulässig.   
   

(2) 1 Kalendermäßig befristete Arbeitsverträge mit sachlichem Grund sind nur zulässig, wenn die 
Dauer des einzelnen Vertrages fünf Jahre nicht übersteigt; weitergehende Regelungen im 
Sinne von § 23 TzBfG bleiben unberührt. 2 Beschä�igte mit einem Arbeitsvertrag nach Satz 1 
sind bei der Besetzung von Dauerarbeitsplätzen bevorzugt zu berücksich�gen, wenn die sach-
lichen und persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind.   

   
(3) 1 Ein befristeter Arbeitsvertrag ohne sachlichen Grund soll in der Regel zwölf Monate nicht 

unterschreiten; die Vertragsdauer muss mindestens sechs Monate betragen. 2 Vor Ablauf des 
Arbeitsvertrages hat der Arbeitgeber zu prüfen, ob eine unbefristete oder befristete Weiter-
beschä�igung möglich ist, und dies mit dem Betriebsrat zu erörtern.   

   
(4) Eine ordentliche Kündigung nach Ablauf der Probezeit ist zulässig, wenn die Vertragsdauer 

mindestens zwölf Monate beträgt.  
   

   
§ 29 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung   
   
(1) Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf,   

   
a) mit Ablauf des Monats, in dem die/der Beschä�igte das gesetzlich festgelegte Alter zum 

Erreichen der Regelaltersrente vollendet hat,   
   
b) jederzeit im gegensei�gen Einvernehmen (Auflösungsvertrag).   

   
(2) 1 Das Arbeitsverhältnis endet ferner mit Ablauf des Monats, in dem der Bescheid eines Ren-

tenversicherungsträgers (Rentenbescheid) zugestellt wird, wonach die/der Beschä�igte voll- 
oder teilweise erwerbsgemindert ist. 2 Die/Der Beschä�igte hat den Arbeitgeber von der Zu-
stellung des Rentenbescheids unverzüglich zu unterrichten. 3 Beginnt die Rente erst nach der 
Zustellung des Rentenbescheids, endet das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des dem Rentenbe-
ginn vorangehenden Tages. 4 Liegt im Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine 
nach § 92 SGB IX erforderliche Zus�mmung des Integra�onsamtes noch nicht vor, endet das 
Arbeitsverhältnis mit Ablauf des Tages der Zustellung des Zus�mmungsbescheids des Integra-
�onsamtes. 5 Das Arbeitsverhältnis endet nicht, wenn nach dem Bescheid des Rentenversiche-
rungsträgers eine Rente auf Zeit gewährt wird. 6 In diesem Fall ruht das Arbeitsverhältnis für 
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den Zeitraum, für den eine Rente auf Zeit gewährt wird. 7 Beginnt die Rente rückwirkend, ruht 
das Arbeitsverhältnis ab dem ersten Tag des Monats, der auf den Monat der Zustellung des 
Rentenbescheides folgt.   

   
(3) Im Falle teilweiser Erwerbsminderung endet das Arbeitsverhältnis nicht, wenn der Beschä�igte 

nach seinem vom Rentenversicherungsträger festgestellten Leistungsvermögen auf seinem 
bisherigen oder einem anderen geeigneten und freien Arbeitsplatz weiterbeschä�igt werden 
könnte, soweit dringende betriebliche Gründe nicht entgegenstehen, und der Beschä�igte in-
nerhalb von zwei Wochen nach Zugang des Rentenbescheids seine Weiterbeschä�igung 
schri�lich beantragt.   
   
   

§ 30 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses   

   
(1) 1 Bis zum Ende des sechsten Monats seit Beginn des Arbeitsverhältnisses beträgt die Kündi-

gungsfrist zwei Wochen zum Monatsschluss. 2 Im Übrigen beträgt die Kündigungsfrist bei einer 
Beschä�igungszeit (Absatz 3 Satz 1 und 2) bis zu einem Jahr ein Monat zum Monatsschluss,   

   
von mehr als einem Jahr 6 Wochen,   
   
von mindestens 5 Jahren 3 Monate,   
   
von mindestens 8 Jahren 4 Monate,   
   
von mindestens 10 Jahren 5 Monate,   
   
von mindestens 12 Jahren 6 Monate   
   

zum Schluss eines Kalendervierteljahres.   
   
(2) Arbeitsverhältnisse von Beschä�igten, die das 40. Lebensjahr vollendet haben, können nach 

einer Beschä�igungszeit (Absatz 3 Satz 1 und 2) von mehr als 15 Jahren durch den Arbeitgeber 
nur aus einem wich�gen Grund gekündigt werden.  
   

(3) 1 Beschä�igungszeit ist die bei demselben Arbeitgeber im Arbeitsverhältnis zurückgelegte Zeit, 
auch wenn sie unterbrochen ist. 2 Unberücksich�gt bleibt die Zeit eines Sonderurlaubs gemäß 
§ 26, es sei denn, der Arbeitgeber hat vor Antrit des Sonderurlaubs schri�lich ein betriebliches 
Interesse anerkannt.  
   

(4) Bis zum 31. Dezember 2022 sind betriebsbedingte Kündigungen und betriebsbedingte Ände-
rungskündigungen für Beschä�igte gemäß § 1 Absatz 1 Satz 1 ausgeschlossen.   
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§ 31 
Zeugnis   

   
(1) 1 Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses haben die Beschä�igten Anspruch auf ein schri�li-

ches Zeugnis über Art und Dauer ihrer Tä�gkeit, das sich auch auf Führung und Leistung erstre-
cken muss (Endzeugnis). 2 Auf Verlangen der/des Beschä�igten ist lediglich ein einfaches Zeug-
nis auszustellen.   

   
(2) Aus tri�igen Gründen können Beschä�igte auch während des Arbeitsverhältnisses ein Zeugnis 

verlangen (Zwischenzeugnis).   
   
(3) Bei bevorstehender Beendigung des Arbeitsverhältnisses können die Beschä�igten ein Zeugnis 

über Art und Dauer ihrer Tä�gkeit verlangen (vorläufiges Zeugnis).   
   
(4) Die Zeugnisse gemäß den Absätzen 1 bis 3 sind unverzüglich auszustellen.   
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Abschnit VI 

Übergangs- und Schlussvorschri�en  
   
   

§ 32 
Ausschlussfrist   

   
1 Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von 
sechs Monaten nach Fälligkeit von der/dem Beschä�igten oder vom Arbeitgeber schri�lich geltend 
gemacht werden. 2 Ansprüche, die gesetzlich keiner Ausschlussfrist unterfallen, z.B. Mindestlohnan-
sprüche, sind hiervon ausgenommen. 3 Für denselben Sachverhalt reicht die einmalige Geltendma-
chung des Anspruchs auch für später fällige Leistungen aus.   
   
   

§ 33 
Übergangsregelungen   

   
1 Ansprüche aus dem TVÜ-AVH, die die Entgel�ortzahlung im Krankheitsfall regeln, gelten in der am 
18. März 2008 gül�gen Fassung fort. 2 Ansprüche aus dem § 11 des TVÜ Pflegen und Wohnen von 
2005 zum kinderbezogenen Ortzuschlag bleiben auch erhalten, solange die Anspruchsvoraussetzun-
gen erfüllt sind.  
   
   

§ 34 
Inkra�treten, Laufzeit   

   
(1) Dieser Tarifvertrag trit am 1. Mai 2012 in Kra�.   
 
(2) Dieser Tarifvertrag kann von jeder Tarifvertragspartei mit einer Frist von drei Kalendermonaten 

zum Schluss eines Kalendervierteljahres, frühestens jedoch zum 31. Dezember 2025 gekündigt 
werden.   

   
(3) Abweichend von Absatz 2 kann die Anlage A zu § 14 ohne Einhaltung einer Frist schri�lich gekün-

digt werden, frühestens jedoch zum 31. Dezember 2024.  
   

   
Hamburg, den 26. Juli 2023   
   
   
PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG GmbH   ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkscha�   
      Landesbezirk Hamburg   
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Anlagen   
   

   
A     Entgeltabelle ab 1. Januar 2024   

   
C     Entgeltordnung   
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Anlage A  
  
Die Anlage A (Entgeltabelle) wird ab 1. Januar 2024 wie folgt neu gefasst:   
     

EG  Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3  Stufe 4  Stufe 5  

    Nach 2 Jahren 
Stufe 1  

 Nach 3 Jahren 
Stufe 2  

 Nach 3 Jahren 
Stufe 3  

Nach 4 Jahren 
Stufe 4  

12a    5.539 € 5.822 € 6.161 € 

9d    5.143 € 5.369 € 5.539 € 

9c    4.747 € 4.917 € 5.087 € 

9b    4.351 € 4.578 € 4.747 € 

9a  3.956 € 4.182 € 4.295 € 4.408 € 4.578 € 

7b  3.843 € 4.069 € 4.182 € 4.295 € 4.521 € 

7a  3.729 € 3.956 € 4.069 € 4.182 € 4.408 € 

6b  3.843 € 4.069 € 4.182 € 4.295 € 4.521 € 

6a  3.503 € 3.673 € 3.843 € 3.956 € 4.125 € 

4a   3.334 € 3.447 € 3.560 € 3.729 € 

3a   2.938 € 3.051 € 3.164 € 3.334 € 

2a   2.768 € 2.881 € 2.994 € 3.200 € 
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EG  Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3  Stufe 4  Stufe 5  

    Nach 2 Jahren 
Stufe 1  

 Nach 3 Jahren 
Stufe 2  

 Nach 3 Jahren 
Stufe 3  

Nach 4 Jahren 
Stufe 4  

14   5.652 € 5.991 € 6.217 € 6.557 € 

12   5.200 € 5.539 € 5.878 € 6.217 € 

11   4.747 € 4.973 € 5.313 € 5.652 € 

10  4.069 € 4.238 € 4.351 € 4.521 € 4.747 € 

9   3.956 € 4.069 € 4.182 € 4.408 € 

6  3.277 € 3.447 € 3.560 € 3.729 € 3.843 € 

4  2.825 € 2.938 € 3.051 € 3.164 € 3.277 € 

3   2.712 € 2.825 € 2.994 € 3.200 € 

2  2.486 € 2.712 € 2.825 € 2.994 € 3.200 € 
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Anlage C  

Funk�on   
    

Entgeltgruppe   
    

Herausgehobene Vertretungsfunk�onen in der GL, Beschä�igte mit herausgehobenen 
Kenntnissen, die ein abgeschlossenes Studium erfordern   14   

Pflegedienstleitung   12a   

Stabstelle in der Geschä�sleitung, soweit nicht anderwei�g eingruppiert   12   

Teamleitung in der Geschä�sleitung 
   
Herausgehobene Sachbearbeiterfunk�on in der Geschä�sleitung mit besonderer fi-
nanzieller Verantwortung oder besonderen Aufgaben, die für P&W insgesamt Auswir-
kungen besitzen (z.B. zentrale Steuerung von Dienstleistungs- oder Lieferverträgen 
mit einem Volumen von > 1 Mio. Euro / Jahr)   
   

Küchenleiter / -in der Speisenmanufaktur    

   

11 
   

Herausgehobene Sachbearbeiterfunk�on im Personalmanagement   10   

Examinierte Pflegekra� (Altenpflege, Krankenpflege) als Wohnbereichsleitung in NSP-
Wohnbereichen mit mehr als 70 Pflegeplätzen oder Spezialwohnbereichen mit mehr 
als 35 Pflegeplätzen   

9d   

Examinierte Pflegekra� (Altenpflege, Krankenpflege) als Wohnbereichsleitung in NSP-
Wohnbereichen mit bis zu 70 Pflegeplätzen oder Spezialwohnbereichen mit bis zu 35 
Pflegeplätzen   
   
Examinierte Pflegekra� (Altenpflege, Krankenpflege) als stellv. Wohnbereichsleitung 
in NSP-Wohnbereichen mit mehr als 70 Pflegeplätzen oder Spezialwohnbereichen mit 
mehr als 35 Pflegeplätzen   

   
   

9c   

    

Examinierte Pflegekra� (Altenpflege / Krankenpflege) als Wohnbereichsleitung in 
NSP-Wohnbereichen mit bis zu 40 Pflegeplätzen 
   
Examinierte Pflegekra� (Altenpflege, Krankenpflege) als stellv. Wohnbereichsleitung 
in NSP-Wohnbereichen mit bis zu 70 Pflegeplätzen oder Spezialwohnbereichen mit bis 
zu 35 Pflegeplätzen   

9b   

Examinierte Pflegekra� (Altenpflege / Krankenpflege) als stellvertretende Wohnbe-
reichsleitung in NSP-Wohnbereichen mit bis zu 40 Pflegeplätzen 
 
Examinierte Pflegekra� (Altenpflege / Krankenpflege) als Praxisanleitung mit wenigs-
tens 50 % Freistellung  
  

9a   
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Qualitätsmanagementbeau�ragte   
 
Leitungen Soziale Betreuung, sofern die Alltagsbegleitungen unterstellt sind 

Beschä�igte im Kundenservice sowie der Kundenbetreuung   
   
Stellv. Küchenleiter / -in der Speisenmanufaktur 
   

Sachbearbeiterfunk�on in der Geschä�sleitung oder den Einrichtungen, soweit nicht 
anderwei�g eingruppiert   

Leitung Housekeeping   

   

 
9 
   

Examinierte Pflegekra� (Altenpflege / Krankenpflege) mit staatlich anerkannter   
Zusatzqualifika�on (z.B. „Pflege von Menschen im Wachkoma“, Gerontopsychiatrische 
Pflege, Praxisanleitung, Pallia�vzusatzqualifika�on) und entsprechender Tä�gkeit   7b   

Examinierte Pflegekra� (Altenpflege, Krankenpflege) und entsprechender Tä�gkeit   7a   

Musiktherapeut / -in mit entsprechender Qualifika�on (Bachelorabschluss oder ver-
gleichbare Ausbildung)   
   
Beschä�igte im Sozialdienst mit einem Abschluss als Diplom Sozialarbeiter / -in   

6b   

Heilerziehungspfleger / -in 
   
Altentherapeut / -in mit abgeschlossener Ausbildung und entsprechender Tä�gkeit  
   
Ergotherapeut / -in oder Physiotherapeut / -in und entsprechender Tä�gkeit   

6a   

Beschä�igte im Freizeitbereich mit fachgerichteter Ausbildung   
   
Hausdame   
   
Haustechniker / -in   
   
Koch / Köchin mit abgeschlossener Kochausbildung   
   
Beschä�igte im Verwaltungsbereich der Einrichtungen (z.B. Materialwirtscha�, Kas-
senverwaltung, allgemeinen Verwaltungsaufgaben)   

   

6   
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Altenpflegehelfer / -in mit abgeschlossener Ausbildung und entsprechender Tä�gkeit   
   
Gesundheits- und Pflegeassistent / -in mit abgeschlossener Ausbildung und entspre-
chender Tä�gkeit   
   
   

Krankenpflegehelfer / -in mit abgeschlossener Ausbildung und entsprechender Tä�g-
keit   
   
   

Haus- und Familienpfleger / -in mit abgeschlossener Ausbildung und entsprechender 
Tä�gkeit   

  
   

4a   

Vorarbeiter / -in in Verteilerküchen der Einrichtungen   4   

Pflegehelfer / -in   3a   

Beschä�igte im Freizeitbereich ohne fachgerichtete Ausbildung   
   
Betriebsarbeiter / -in außerhalb von Küchen   
   

Küchenhilfen, die überwiegend im Kochprozess eingesetzt werden   

   
3   

    

Betreuungskrä�e für Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz   2a   

Service- und Empfangskrä�e   2   

 

 

Protokollerklärungen zur Anlage C: 

Beschä�igte, die am 31. Dezember 2023 in der EG 15 eingruppiert sind und über den 01. 
Januar 2024 hinaus weiterhin unter den Tarifvertrag für Beschä�igte der PFLEGEN & WOH-
NEN HAMBURG GmbH fallen, erhalten ab Januar 2024 den Unterschiedsbetrag zur EG 14 als 
dynamische individuelle Zulage.  

Beschä�igte, die am 31. Dezember 2023 in der EG 8a eingruppiert sind, werden zum 01. 
Januar 2024 unter Mitnahme der Beschä�igungszeit stufengleich in die EG 9a übergeleitet.   
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Tarifvertrag zur Betrieblichen Altersversorgung  
bei der PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG GmbH 

(TV BAV P&W)  vom 19. März 2008   
   
   

in der Fassung des ersten Änderungstarifvertrages vom 15. Juni 2012 
   
   
   
   

Zwischen der   
PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG GmbH vertreten 

durch die Geschä�sführung, einerseits  
   

und   
   

Vereinte Dienstleistungsgewerkscha� ver.di   
Landesbezirk Hamburg andererseits   

   
wird Folgendes vereinbart:   

   
§ 1 

Geltungsbereich   
   
(1) Dieser Tarifvertrag gilt für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer – nachfolgend Beschä�igte 

- genannt, die nach dem 31. Juli 2001 ein Arbeitsverhältnis zur PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG 
GmbH begründet haben und nicht im Sinne des § 8 SGB IV - ohne Berücksich�gung des § 8 Absatz 
2 Satz 1 SGB IV - geringfügig beschä�igt sind.   

   
(2) § 7 dieses Tarifvertrages (Gehaltsumwandlung) gilt auch für Beschä�igte, die vor dem 1. August 

2001 ein Arbeitsverhältnis zur PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG GmbH begründet haben und 
nicht im Sinne des § 8 SGB IV - ohne Berücksich�gung des § 8 Absatz 2 SGB IV - geringfügig be-
schä�igt sind.   

   
(3) Dieser Tarifvertrag gilt nicht für Beschä�igte, die aus einem Beamtenverhältnis bei der Freien und 

Hansestadt Hamburg für ihre Tä�gkeit bei der PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG GmbH beurlaubt 
worden sind.   
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§ 2 
Durchführung der betrieblichen Altersversorgung   

   
(1) 1 Die PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG GmbH richtet als Versicherungsnehmer Leibrentenversi-

cherungen mit Einschluss von 60 v.H. individuellen Witwenrenten sowie dem Einschluss der Er-
werbsminderungs-Zusatzversicherungen mit Beitragsfreiheit und Erwerbsminderungsrenten in 
Höhe der versicherten Altersrente auf das Leben der Beschä�igten ein. 2 Hinsichtlich aller Versi-
cherungsleistungen (einschließlich Überschussanteilen) sind die Beschä�igten oder ihre Hinter-
bliebenen bezugsberech�gt (Direktversicherung).   

   
(2) 1 Die vor dem 1. Januar 2005 abgeschlossenen Direktversicherungen (Altverträge) werden gemäß 

§ 40 b EStG bezüglich der Beitragsleistung pauschal versteuert. 2 Die nach dem 31. Dezember 2004 
abgeschlossenen Direktversicherungen (Neuverträge) werden gemäß § 3 Nr. 63 EStG ausschließ-
lich nachgelagert versteuert.   

   
(3) 1 Bezüglich der Zusatzversicherung in Form der Witwenrente haben die Beschä�igten das Wahl-

recht, diese nicht einzuschließen, sofern sie bei Abschluss der Versicherung unverheiratet sind. 2 

Gleiches gilt für Beschä�igte, die verwitwet sind. 3 Heiraten sie später, können sie entscheiden, ob 
sie eine Veränderung der Versorgungsleistungen unter Einschluss der Witwenrente vornehmen 
wollen, sofern dies der Versicherungsvertrag zulässt.   

   
(4) 1 Für die Versicherungen werden Gruppenversicherungstarife mit laufenden monatlichen Beiträ-

gen verwendet. 2 Die Höhe der Versicherungsleistungen richtet sich nach den Tarifen des Versi-
cherers.   

   
(5) Die Beschä�igten erhalten ab Eintrit der Unverfallbarkeit (§ 8) ein unwiderrufliches Bezugsrecht 

auf alle Leistungen (einschließlich der Gewinnanteile) aus den auf ihr Leben nach diesem Tarifver-
trag abgeschlossenen Direktversicherungen.   

  
  

§ 3 
Höhe der Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung   

   
(1) 1 Die Höhe des von der PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG GmbH zu zahlenden Direktversicherungs-

beitrages beträgt für Vollbeschä�igte EUR 21,50 pro Monat. 2 Die Beitragshöhe für Nicht-Vollbe-
schä�igte bemisst sich anteilig entsprechend der vereinbarten durchschnitlichen Arbeitszeit.   

   
(2) 1 Für neueingestellte Beschä�igte erfolgt die erste Beitragszahlung für die ersten sechs Monate 

mit der Beitragszahlung für den 7. Beschä�igungsmonat. 2 Die PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG 
GmbH gewährleistet, dass die Versicherungsleistung für die ersten sechs Monate der Beschä�i-
gung sichergestellt ist.   

   
(3) Für jeden vollen Kalendermonat, in dem kein Anspruch auf Monats-, Urlaubs- oder Krankenent-

gelt bestanden hat, wird kein Beitrag gezahlt.   
   
(4) 1 Der von der PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG GmbH zu zahlende Direktversicherungsbeitrag er-

höht sich nach fünf, zehn, fünfzehn, zwanzig, fünfundzwanzig, dreißig, fünfunddreißig sowie nach 
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vierzig Beschä�igungsjahren um jeweils EUR 2,50 pro Monat. 2 
 Die Berechnung der Beschä�i-

gungszeit richtet sich nach § 30 Absatz 3 TV-P&W.   
   
(5) 1 Die Beitragshöhe ist für Verträge, die vor dem 1. Januar 2005 abgeschlossen wurden (Altver-

träge) begrenzt durch die Höchstgrenze der Pauschalsteuer nach § 40 b EStG (z.Z. EUR 1.752,00 
p.a.). 2 Für Verträge, die nach dem 31. Dezember 2004 abgeschlossen wurden (Neuverträge) gel-
ten für die Beitragshöhe die Höchstgrenzen nach § 3 Nr. 63 EStG.   

   
(6) 1 Bei Altverträgen trägt die PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG GmbH die pauschale Lohnsteuer ge-

mäß § 40 b EStG einschließlich pauschaler Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. zukün�iger 
weiterer Steuern und Abgaben auf die nach den Absätzen 1 bis 3 zu zahlenden Beiträge. 2 Darüber 
hinausgehende Steuern (pauschale oder individuelle) übernehmen die Beschä�igten. 3 Die Durch-
schnitsregelung und die Vervielfäl�gungsregelung des § 40 b EStG werden nicht angewendet.   

   
   

§ 4 
Leistungszeitpunkt   

   
(1) 1 Der normale Altersrentenbeginn ergibt sich aus den gesetzlichen Bes�mmungen des § 35 SGB 

VI. 2 Die Beschä�igten sind berech�gt, einen anderen Altersrentenbeginn vor dem dort bes�mm-
ten Zeitpunkt zu wählen, sofern dies im Einklang mit den gesetzlichen Vorschri�en steht.   

   
(2) 1 Die Beschä�igten können entsprechend den Regelungen des § 6 des Gesetzes zur Verbesserung 

der betrieblichen Altersversorgung (BetrAVG) in seiner jeweils geltenden Fassung die Versiche-
rungsleistung vorzei�g in Anspruch nehmen. 2 ln diesem Fall richtet sich die Höhe der Versiche-
rungsleistung nach dem Geschä�splan des Versicherers. 3 Der Bezug einer Teilrente löst keine Be-
rech�gung aus, die Versicherungsleistung vorzei�g in Anspruch zu nehmen.   

   
(3) 1 Die Altersrentenleistung wird spätestens im Erlebensfall mit Vollendung des 67. Lebensjahres 

fällig. 2 Eine Weiterbeschä�igung über das 67. Lebensjahr hinaus erbringt keine weiteren Direkt-
versicherungsleistungen.   

   
(4) 1 Die Witwenrente wird an den Ehepartner bzw. eingetragenen Lebenspartner gemäß LpartG aus-

gezahlt, der dem Versicherer zuletzt von den Beschä�igten als mitversicherte Person schri�lich 
gemeldet wurde. 2  Die Beschä�igten haben daher dem Versicherer Veränderungen im Familien-
stand bezüglich der Witwenversorgung unverzüglich zu melden. 3 Dabei sind ggf. veränderte Ver-
sicherungsleistungen (z.B. bei Wiederheirat, Scheidung) zu berücksich�gen.   

   
(5) 1 Die Beschä�igten können sich anstelle der laufenden Rentenzahlungen die Kapitalabfindung zu-

züglich der Überschüsse auszahlen lassen. 2 Der Antrag auf Kapitalabfindung ist spätestens 3 Mo-
nate vor Rentenbeginn einzureichen.   

   
   

§ 5 
Vorzei�ge Verfügung   

   
Um den Zweck der Direktversicherung nicht zu gefährden, dürfen die Beschä�igten die Ansprüche auf 
die Versicherung nicht beleihen, abtreten oder verpfänden.   
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§ 6 
Versicherungsbedingungen   

   
1 Für den Leistungsfall sind die Versicherungsbedingungen des Versicherers in ihrer jeweils geltenden 
Fassung maßgebend. 2 Diese werden den Beschä�igten bei Beginn des  
Versicherungsverhältnisses ausgehändigt.   
   
   

§ 7 
Gehaltsumwandlung   

   
(1) 1 Die Beschä�igten, die einen Anspruch auf betriebliche Altersversorgung nach § 1 Absatz 1 oder 

2 haben, können auf Antrag eine Direktversicherung durch Gehaltsumwandlung bis zur jeweiligen 
steuerlichen Höchstgrenze des § 3 Nr. 63 EStG mit dem Arbeitgeber vereinbaren.  Beiträge des 
Arbeitgebers nach § 3 Abs. 1 und 3 sind hierbei vorrangig zu berücksich�gen. 2 Die Beschä�igten, 
die keinen Anspruch auf betriebliche Altersversorgung nach diesem Tarifvertrag gegen den Arbeit-
geber haben, können auf Antrag eine Direktversicherung durch Gehaltsumwandlung bis zur je-
weiligen steuerlichen Höchstgrenze des § 3 Nr. 63 EStG vereinbaren.   

   
(3) Die monatlichen Entgeltzahlungen werden in Höhe des vereinbarten Betrages niedriger verein-

bart.   
   
(4) Der Arbeitgeber zahlt die vereinbarten Beiträge zur Direktversicherung aus Gehaltsumwandlung 

nur solange und insoweit, wie Entgelt aus dem Arbeitsverhältnis zu zahlen ist.   
   
(5) Die Beschä�igten sind berech�gt, darüber hinausgehende Beiträge abzuführen, die dann als sepa-

rate Privatversicherung aus individuell versteuertem Gehalt finanziert werden.   
   
   

§ 8 
Unverfallbarkeit   

   
(1) 1 Die vom Arbeitgeber finanzierte Direktversicherung nach § 2 wird als unabhängiges, eigenstän-

diges Versorgungswerk geführt. 2 Das bedeutet insbesondere, dass sich die gesetzlichen Unverfall-
barkeitsfristen nach den Regelungen des § 1 b BetrAVG in seiner jeweils geltenden Fassung rich-
ten.   

   
(2) 1 Soweit Versicherungsansprüche der Beschä�igten nach § 7 durch Gehaltsumwandlung oder aus 

versteuertem Einkommen finanziert sind, bleibt das Bezugsrecht bei vorzei�gem Ausscheiden in 
jedem Fall bestehen. 2 Soweit ein Bezugsrecht für die Beschä�igten aufrechtzuerhalten ist, wird 
die Versicherung den Beschä�igten nach der versicherungsvertraglichen Lösung des § 2 BetrAVG 
in seiner jeweils geltenden Fassung einschließlich der Versicherungsnehmereigenscha� zur Fort-
führung übertragen. 3 Die Beschä�igten haben dann das Recht, die Versicherung mit eigenen Bei-
trägen fortzuführen, auf einen neuen Arbeitgeber mit dessen Einverständnis zu übertragen oder 
beitragsfrei zu stellen. 4 Nach § 2 Abs. 2 Sätze 4 und 5 BetrAVG in seiner jeweils geltenden Fassung 
dürfen die ausscheidenden Beschä�igten die dann vorhandenen Ansprüche aus dem Versiche-
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rungsvertrag weder beleihen oder abtreten noch durch Kündigung des Vertrages die Rückkaufs-
werte in Anspruch nehmen, wenn beim Ausscheiden die Unverfallbarkeitsfristen der §§ 1 b und 2 
BetrAVG in seiner jeweils geltenden Fassung erfüllt sind.   

   
   

§ 9 
Schlussbes�mmungen   

   
(1) 1 Alle Gewinnanteile werden ab Leistungsbeginn zur Rentenerhöhung herangezogen (Bonussys-

tem). 2 Dadurch gilt die Anpassungsverpflichtung nach § 16 BetrAVG in seiner jeweils geltenden 
Fassung als erfüllt.   
  

(2) Über die Höhe der versicherten Renten und ihre Veränderung erhalten die Beschä�igten alle drei 
Jahre eine schri�liche Miteilung.   

   
(3) Sollten sich die steuerlichen und rechtlichen Verhältnisse für Inhalte dieses Tarifvertrages wesent-

lich ändern, so soll zwischen den Tarifvertragsparteien eine diesen Regelungen möglichst nahe-
kommende Anpassung vereinbart werden.   

  
   

§ 10 
Inkra�treten   

   
(1) 1 Dieser Tarifvertrag trit am 19. März 2008 in Kra�. 2 Der Tarifvertrag kann unter Einhaltung einer 

Frist von sechs Monaten zum Ende eines Quartals gekündigt werden.   
   
(2) Dieser Tarifvertrag ersetzt den Tarifvertrag zur betrieblichen Altersversorgung bei pflegen & woh-

nen - Anstalt öffentlichen Rechts – und bei der pflegen & wohnen Betriebs GmbH vom 11. April 
2006.   

   
   
Hamburg, den 15. Juni 2012 
   
   
PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG GmbH      Vereinte Dienstleistungsgewerkscha� ver.di   

  Landesbezirk Hamburg   
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Tarifvertrag für Auszubildende
bei der 

PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG GmbH 
(TV Azubi P&W) vom 19. März 2008

in der Fassung des siebten Änderungstarifvertrages
vom 26. Juli 2023

Zwischen der   
PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG GmbH vertre-

ten durch die Geschä�sführung einerseits 

und 

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkscha�  
Landesbezirk Hamburg andererseits 

wird Folgendes vereinbart: 
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§ 13  Familienheimfahrten   
§ 14 Schutzkleidung, Ausbildungsmitel   
§ 15  Entgelt im Krankheitsfall   
§ 16 Entgel�ortzahlung in anderen Fällen   
§ 17  Vermögenswirksame Leistungen   
§ 18 Jahressonderzahlung   
§ 19 Beendigung des Ausbildungsverhältnisses   
§ 20 Übernahme von Auszubildenden   
§ 21  Abschlussprämie   
§ 22 Zeugnis   
§ 23 Ausschlussfrist   
§ 24 Inkra�treten, Laufzeit   
  
    

§ 1   
Geltungsbereich   

(1) Dieser Tarifvertrag gilt für Personen, die in Betrieben der PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG GmbH und 
ihren Tochtergesellscha�en in einem staatlich anerkannten oder als staatlich anerkannt geltenden 
Ausbildungsberuf ausgebildet werden.   

   
(2) Soweit in diesem Tarifvertrag nichts anderes geregelt ist, gelten die jeweils einschlägigen gesetzlichen 

Vorschri�en.   
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§ 2 
Ausbildungsvertrag, Nebenabreden   

   
(1) Vor Beginn des Ausbildungsverhältnisses ist ein schri�licher Ausbildungsvertrag zu schließen, der ne-

ben der Bezeichnung des Ausbildungsberufs mindestens Angaben enthält über   
   

a) die maßgebliche Ausbildungs- und Prüfungsordnung in der jeweils geltenden Fassung sowie Art, 
sachliche und zeitliche Gliederung der Ausbildung, 

b) Beginn und Dauer der Ausbildung,   
c) Dauer der regelmäßigen täglichen oder wöchentlichen Ausbildungszeit,   
d) Dauer der Probezeit,   
e) Zahlung und Höhe des Ausbildungsentgelts,   
f) Dauer des Urlaubs,   
g) Voraussetzungen, unter denen der Ausbildungsvertrag gekündigt werden kann,   
h) die Geltung dieses Tarifvertrages sowie einen in allgemeiner Form gehaltenen Hinweis auf die auf 

das Ausbildungsverhältnis anzuwendenden Betriebsvereinbarungen.   
   
(2) 1 Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schri�lich vereinbart werden. 2 Sie können gesondert ge-

kündigt werden, soweit dies einzelvertraglich vereinbart ist.   
   
   

§ 3 
Probezeit   

   
1 Die Probezeit beträgt bei Ausbildungsverhältnissen, die sich nach dem BBiG richten, vier Monate. 2 Bei 
Ausbildungsverhältnissen, die sich nach dem Bundes-Altenpflegegesetz richten, gelten die Bes�mmungen 
dieses Gesetzes.   
   
  

§ 4 
Ärztliche Untersuchungen   

   
(1) 1 Auszubildende haben auf Verlangen des Ausbildenden vor ihrer Einstellung ihre gesundheitliche Eig-

nung durch das Zeugnis eines Amts- oder Betriebsarztes nachzuweisen. 2 Für Auszubildende, die unter 
das Gesetz zum Schutze der arbeitenden Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz - JArbSchG) fallen, ist er-
gänzend § 32 Abs. 1 JArbSchG zu beachten.   

   
(2) 1 Der Ausbildende ist bei begründeter Veranlassung berech�gt, Auszubildende zu verpflichten, durch 

ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie in der Lage sind, die nach dem Ausbildungsvertrag 
übernommenen Verpflichtungen zu erfüllen. 2 Bei dem beau�ragten Arzt kann es sich um einen Be-
triebsarzt handeln, soweit sich die Betriebsparteien nicht auf einen anderen Arzt geeinigt haben. 3 Die 
Kosten dieser Untersuchung trägt der Ausbildende.   

   
(3) Auszubildende, die besonderen Ansteckungsgefahren ausgesetzt, mit gesundheitsgefährdenden Tä-

�gkeiten beschä�igt oder mit der Zubereitung von Speisen beau�ragt sind, sind in regelmäßigen Zeit-
abständen oder auf ihren Antrag bei Beendigung des Ausbildungsverhältnisses ärztlich zu untersu-
chen.   
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§ 5 
Schweigepflicht, Nebentä�gkeiten   

   
(1) Auszubildende haben in demselben Umfang Verschwiegenheit zu wahren wie die Beschä�igten des 

Ausbildenden.   
   
(2) 1 Nebentä�gkeiten gegen Entgelt haben Auszubildende ihrem Ausbildenden rechtzei�g vorher schri�-

lich anzuzeigen. 2 Der Ausbildende kann die Nebentä�gkeit untersagen oder mit Auflagen versehen, 
wenn diese geeignet ist, die nach dem Ausbildungsvertrag übernommenen Verpflichtungen der Aus-
zubildenden oder berech�gte Interessen des Ausbildenden zu beeinträch�gen.   

   
   

§ 6 
Personalakten   

   
(1) 1 Die Auszubildenden haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen Personalakten. 2 Sie können 

das Recht auf Einsicht durch einen hierzu schri�lich Bevollmäch�gten ausüben lassen. 3 Sie können 
Auszüge oder Kopien aus ihren Personalakten erhalten.   

   
(2) 1 Beurteilungen sind Auszubildenden unverzüglich bekannt zu geben. 2 Die Bekanntgabe ist aktenkun-

dig zu machen.   
   
   

§ 7 
Wöchentliche und tägliche Ausbildungszeit   

(1) Die regelmäßige durchschnitliche wöchentliche Ausbildungszeit und die tägliche Ausbildungszeit der 
Auszubildenden, die nicht unter das Gesetz zum Schutze der arbeitenden Jugend (Jugendarbeits-
schutzgesetz - JArbSchG) fallen, richten sich nach den für die Beschä�igten des Ausbildenden maßge-
benden Vorschri�en über die Arbeitszeit.   

   
(2) Auszubildende dürfen im Rahmen des Ausbildungszwecks auch an Sonntagen und Wochenfeiertagen 

und in der Nacht ausgebildet werden.   
   
(3) Eine über die durchschnitliche regelmäßige wöchentliche Ausbildungszeit hinausgehende Beschä�i-

gung ist nur ausnahmsweise zulässig.   
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§ 8   
Ausbildungsentgelt   

   
(1) Das monatliche Ausbildungsentgelt für Auszubildende zur Gesundheits- und Pflegeassistenz und sons-

�ger Ausbildungen nach dem BBIG beträgt ab 1. Januar 2024   
   

im ersten Ausbildungsjahr      1.315,- €  
  

im zweiten Ausbildungsjahr     1.395,- €  
  

im driten Ausbildungsjahr       1.455,- €  
  

im vierten Ausbildungsjahr     1.515,- € 
 

(2) Das monatliche Ausbildungsentgelt für Auszubildende nach dem Gesetz über die Berufe in der Alten-
pflege (Altenpflegegesetz - AltPflG) bzw. dem Gesetz zur Reform der Pflegeberufe (Pflegeberufere-
formgesetz - PflBRefG) beträgt ab 1. Januar 2024   
  
im ersten Ausbildungsjahr      1.485,- €  
  
im zweiten Ausbildungsjahr   1.565,- €  
  
im driten Ausbildungsjahr     1.715,- €   

   
(2a) Bei entsprechendem Angebot seitens des Arbeitgebers für eine Ausbildung zum / zur examinierten 

Altenpfleger/in bzw. zum Pflegefachmann / zur Pflegefachfrau im Rahmen einer Beurlaubung aus dem 
bestehenden Arbeitsverhältnis und Erfüllung der geforderten Voraussetzungen beträgt das monatli-
che Ausbildungsentgelt ab 1. Januar 2024   

   
im ersten Ausbildungsjahr   2.165,- €  

  
im zweiten Ausbildungsjahr  2.265,- €  

  
im driten Ausbildungsjahr   2.365,- €  
   

(3) Das Ausbildungsentgelt ist zu demselben Zeitpunkt fällig wie das den Beschä�igten des Ausbildenden 
gezahlte Entgelt.   

   
(4) 1 Auszubildende, die im ersten Kalenderhalbjahr für mindestens drei Monate Ausbildungsentgelt er-

halten haben und bis zum 31. Mai des laufenden Kalenderjahres die Mitgliedscha� in der diesen Ta-
rifvertrag abschließenden Arbeitnehmervereinigungen nachweisen, erhalten zuzüglich zum Ausbil-
dungsentgelt mit dem Ausbildungsentgelt Juni eine Erholungsbeihilfe in Höhe von EUR 90,-, wenn im 
Fälligkeitsmonat Anspruch auf Ausbildungsentgelt besteht. 2 Die Zahlung erfolgt neto. 3 Die fällige 
Pauschalsteuer nebst etwaiger Kirchensteuer und dem Solidaritätszuschlag trägt der Ausbildende. 4 

Für teilzeitbeschä�igte Auszubildende entsteht der Anspruch anteilig im Verhältnis der individuell ver-
einbarten Arbeitszeit zur Regelausbildungszeit.  

   
 



TV Azubi P&W  

Seite 54  

§ 9 
Unständige Entgeltbestandteile   

   
Für die Ausbildung an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen und Vorfestagen, für den Bereitscha�sdienst und 
die Ru�ereitscha�, für die Überstunden und für die Zeitzuschläge gelten die für die Beschä�igten des Aus-
bildenden geltenden Regelungen sinngemäß.   
   
   
    

§ 10   
Sons�ge Entgeltregelungen   

   
1 Auszubildende erhalten unter denselben Voraussetzungen wie die beim Ausbildenden Beschä�igten 75 v.H. 
der Zulagenbeträge gemäß §  17 Absatz 1 und 2 TV-P&W. 2 Darüber hinaus erhalten die  Auszubildenden eine 
Geriatriezulage in Höhe von EUR 34,50 monatlich. 3 Für teilzeitbeschä�igte Auszubildende entsteht der An-
spruch anteilig im Verhältnis der individuell vereinbarten Arbeitszeit zur Regelarbeitszeit.   
   
   

§ 11 
Urlaub   

   
(1) Auszubildende erhalten in jedem Urlaubsjahr Erholungsurlaub unter Fortzahlung ihres Ausbildungs-

entgelts (§ 8) in entsprechender Anwendung der für die Beschä�igten des Ausbildenden geltenden 
Regelungen.   

   
(2) Der Erholungsurlaub ist nach Möglichkeit zusammenhängend während der unterrichtsfreien Zeit zu 

erteilen und in Anspruch zu nehmen.   
   
   

§ 12 
Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstäte   

(1) Bei Dienstreisen und Reisen zur Ablegung der in den Ausbildungsordnungen vorgeschriebenen Prü-
fungen erhalten Auszubildende eine Entschädigung in entsprechender Anwendung der für die Be-
schä�igten des Ausbildenden geltenden Reisekostenbes�mmungen in der jeweiligen Fassung.   

   
(2) Bei Reisen zur vorübergehenden Ausbildung an einer anderen Einrichtung außerhalb der poli�schen 

Grenzen der Freien und Hansestadt Hamburg sowie zur Teilnahme an Vorträgen, an Arbeitsgemein-
scha�en oder an Übungen werden die entstandenen notwendigen Fahrtkosten bis zur Höhe der Kos-
ten für die Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse des billigsten regelmäßig verkehrenden Beförde-
rungsmitels (im Bahnverkehr ohne Zuschläge) erstatet; Möglichkeiten zur Erlangung von Fahrpreis-
ermäßigungen (z. B. Schülerfahrkarten, Monatsfahrkarten, BahnCard) sind auszunutzen.   

   
(3) Bei Abordnungen werden die Kosten nach Maßgabe des Absatzes 2 erstatet.   
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§ 13 
Familienheimfahrten   

   
1 Für Familienheimfahrten vom jeweiligen Ort der Ausbildungsstäte zum Wohnort der Eltern, der Erzie-
hungsberech�gten oder der Ehega�n/des Ehegaten oder der Lebenspartnerin/des Lebenspartners werden 
den Auszubildenden monatlich einmal die im Bundesgebiet entstandenen Fahrtkosten erstatet. 2 Die Erstat-
tung errechnet sich aus der einfachen En�ernung zwischen Ausbildungsstäte und dem Wohnort der in Satz 
1 genannten Person und beträgt pro En�ernungskilometer 0,30 Euro. 3 Satz 1 gilt nicht, wenn aufgrund ge-
ringer En�ernung eine tägliche Rückkehr möglich und zumutbar ist oder der Aufenthalt am jeweiligen Ort 
der Ausbildungsstäte weniger als vier Wochen beträgt.   
   
   

§ 14 
Schutzkleidung, Ausbildungsmitel   

   
(1) Soweit das Tragen von Schutzkleidung gesetzlich vorgeschrieben oder angeordnet ist, wird sie unent-

geltlich zur Verfügung gestellt und bleibt Eigentum des Ausbildenden.   
   
(2) Der Ausbildende hat den Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsmitel zur Verfügung zu stellen, 

die zur Berufsausbildung und zum Ablegen von Zwischen- und Abschlussprüfungen erforderlich sind.   
   
   

§ 15 
Entgelt im Krankheitsfall   

(1) Werden Auszubildende durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit ohne ihr Verschulden verhindert, 
ihre Verpflichtungen aus dem Ausbildungsvertrag zu erfüllen, erhalten sie für die Zeit der Arbeitsun-
fähigkeit für die Dauer von bis zu sechs Wochen sowie nach Maßgabe der gesetzlichen Bes�mmungen 
bei Wiederholungserkrankungen das Ausbildungsentgelt (§ 8) in entsprechender Anwendung der für 
die Beschä�igten des Ausbildenden geltenden Regelungen fortgezahlt.   

   
(2) Im Übrigen gilt das Entgel�ortzahlungsgesetz.   
   
(3) Bei der jeweils ersten Arbeitsunfähigkeit, die durch einen bei dem Ausbildenden erlitenen Arbeitsun-

fall oder durch eine bei dem Ausbildenden zugezogene Berufskrankheit verursacht ist, erhalten Aus-
zubildende nach Ablauf des nach Absatz 1 maßgebenden Zeitraums bis zum Ende der 26. Woche seit 
dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit einen Krankengeldzuschuss in Höhe des Unterschiedsbetrages zwi-
schen dem Brutokrankengeld und dem sich nach Absatz 1 ergebenden Netoausbildungsentgelt, 
wenn der zuständige Unfallversicherungsträger den Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit anerkennt.   

   
   

§ 16 
Entgel�ortzahlung in anderen Fällen   

   
(1) Auszubildenden ist das Ausbildungsentgelt für insgesamt fünf Ausbildungstage fortzuzahlen, um sich 

vor den in den Ausbildungsordnungen vorgeschriebenen Abschlussprüfungen ohne Bindung an die 
planmäßige Ausbildung auf die Prüfung vorbereiten zu können; bei der Sechstagewoche besteht die-
ser Anspruch für sechs Ausbildungstage.   
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(2) Der Freistellungsanspruch nach Absatz 1 verkürzt sich um die Zeit, für die Auszubildende zur Vorbe-
reitung auf die Abschlussprüfung besonders zusammengefasst werden; es besteht jedoch mindestens 
ein Anspruch auf zwei Ausbildungstage.   

   
(3) Im Übrigen gelten die für die Beschä�igten des Ausbildenden maßgebenden Regelungen zur Arbeits-

befreiung entsprechend.   
   
   

§ 17 
Vermögenswirksame Leistungen   

   
1 Nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung erhalten Auszubildende eine 
vermögenswirksame Leistung in Höhe von EUR 13,29 monatlich. 2 Der Anspruch auf vermögenswirksame 
Leistungen entsteht frühestens für den Kalendermonat, in dem den Ausbildenden die erforderlichen Anga-
ben mitgeteilt werden, und für die beiden vorangegangenen Monate desselben Kalenderjahres.   
  
  

§ 18 
Jahressonderzahlung   

   
(1) 1 Auszubildende, die am 30. November im Ausbildungsverhältnis stehen, haben Anspruch auf eine 

Jahressonderzahlung, die mit dem Ausbildungsentgelt für November des laufenden Kalenderjahres 
ausgezahlt wird. 2 Die Jahressonderzahlung beträgt 100 v.H. des der/dem Auszubildenden in den Mo-
naten Januar bis November des laufenden Kalenderjahres durchschnitlich gezahlten Ausbildungsent-
geltes.  
  

(2) Auszubildende, die im unmitelbaren Anschluss an die Ausbildung von ihrem Ausbildenden in ein Ar-
beitsverhältnis übernommen werden und am 1. Dezember noch in diesem Arbeitsverhältnis stehen, 
erhalten zusammen mit der anteiligen Jahressonderzahlung aus dem Arbeitsverhältnis eine anteilige 
Jahressonderzahlung aus dem Ausbildungsverhältnis.   

   
   

§ 19 
Beendigung des Ausbildungsverhältnisses   

(1) Das Ausbildungsverhältnis endet mit Ablauf der Ausbildungszeit; abweichende gesetzliche Regelun-
gen bleiben unberührt. 2 Im Falle des Nichtbestehens der Abschlussprüfung verlängert sich das Aus-
bildungsverhältnis auf Verlangen der Auszubildenden bis zur nächstmöglichen Wiederholungsprü-
fung, höchstens um ein Jahr.   

   
(2) Können Auszubildende ohne eigenes Verschulden die Abschlussprüfung erst nach beendeter Ausbil-

dungszeit ablegen, gilt Absatz 1 Satz 2 entsprechend.   
   
(3) Beabsich�gt der Ausbildende keine Übernahme in ein Arbeitsverhältnis, hat er dies den Auszubilden-

den drei Monate vor dem voraussichtlichen Ende der Ausbildungszeit schri�lich mitzuteilen.   
   
(4) Während der Probezeit kann das Ausbildungsverhältnis von beiden Seiten jederzeit ohne Einhalten 

einer Kündigungsfrist gekündigt werden.   
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(5) Nach der Probezeit (§ 3) kann das Ausbildungsverhältnis unbeschadet der gesetzlichen Kündigungs-
gründe nur gekündigt werden   

   
a) aus einem sons�gen wich�gen Grund ohne Einhalten einer Kündigungsfrist,   
   
b) von Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen.   

   
(6) Werden Auszubildende im Anschluss an das Ausbildungsverhältnis beschä�igt, ohne dass hierüber 

ausdrücklich etwas vereinbart worden ist, so gilt ein Arbeitsverhältnis auf unbes�mmte Zeit als be-
gründet.   

   
 

§ 20 
Übernahme von Auszubildenden   

   
1 Die Tarifvertragsparteien wirken darauf hin, dass Auszubildende nach erfolgreich bestandener Abschluss-
prüfung für mindestens zwölf Monate in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden, soweit nicht personen- 
oder verhaltensbedingte Gründe entgegenstehen. 2 Satz 1 gilt nicht, soweit der Betrieb über Bedarf ausge-
bildet hat.   
   
   

§ 21 
Abschlussprämie   

   
(1) Bei Beendigung des Ausbildungsverhältnisses aufgrund erfolgreich abgeschlossener Abschlussprüfung 

bzw. staatlicher Prüfung erhalten Auszubildende eine Abschlussprämie als Einmalzahlung in Höhe von 
EUR 400,-. 2 Sie ist nach Bestehen der Abschlussprüfung bzw. der staatlichen Prüfung fällig.   

   
(2) 1 Absatz 1 gilt nicht für Auszubildende, die ihre Ausbildung nach erfolgloser Prüfung aufgrund einer 

Wiederholungsprüfung abschließen. 2 Im Einzelfall kann der Ausbildende von Satz 1 abweichen.   
   
   

§ 22 
Zeugnis   

   
1 Der Ausbildende hat den Auszubildenden bei Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses ein Zeugnis 
auszustellen. 2 Das Zeugnis muss Angaben über Art, Dauer und Ziel der Berufsausbildung sowie über die 
erworbenen Fer�gkeiten und Kenntnisse der Auszubildenden enthalten. 3 Auf deren Verlangen sind auch 
Angaben über Führung, Leistung und besondere fachliche Fähigkeiten aufzunehmen.   
   
   
    

§ 23 
Ausschlussfrist   

   
Ansprüche aus dem Ausbildungsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs 
Monaten nach Fälligkeit von den Auszubildenden oder vom Ausbildenden schri�lich geltend gemacht wer-
den.   
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§ 24 
Inkra�treten, Laufzeit   

   
(1) Dieser Tarifvertrag trit am 19. März 2008 in Kra�. Er löst alle Tarifverträge – insbesondere den Tarif-

vertrag für Auszubildende bei Mitgliedern der Arbeitsrechtlichen Vereinigung Hamburg e. V. (TVAzubi-
AVH) einschließlich der besonderen Teile BBiG und Pflege - in der am 18. März 2008 gül�gen Fassung 
ab, die die PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG GmbH bis zum Abschluss des TVP&W Azubi in Bezug ge-
nommen hat.   

   
(2) Dieser Tarifvertrag kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderhalbjahres schri�-

lich gekündigt werden.   
   
(3) Abweichend von Absatz 2 kann § 8 gesondert mit einer Frist von drei Monaten, frühestens jedoch mit 

Ablauf des 31. Dezember 2024, schri�lich gekündigt werden.   
   
(4) Abweichend von Absatz 2 kann § 21 gesondert zum 31. Dezember eines jeden Jahres schri�lich ge-

kündigt werden.   
   
   
Hamburg, den 26. Juli 2023  
   
   
PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG GmbH   ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkscha�   
      Landesbezirk Hamburg   
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Gesundheit,
Soziale Dienste, Bildung
und Wissenschaft

 

Kontaktdaten

ver.di Hamburg
Besenbinderhof 60
20097 Hamburg

Fachbereich Gesundheit, Soziale Dienste,  
Bildung und Wissenschaft
040 890615-720
040 890615-740 
fb-c.hh@verdi.de
macht-immer-sinn.de

PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG GmbH
Finkenau 11
22081 Hamburg
040 2022-3066
https://pflegenundwohnen.de
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